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����Gesamtwirtschaftliche und politische Entwicklung

Das abgelaufene Gesch�ftsjahr 2009 war ein Krisenjahr in der Wirtschaft und 
eines des Neustarts in der Politik. Am Beginn des Jahres befand sich die 
deutsche Volkswirtschaft im konjunkturellen Sturzflug. Viele Betriebe hatten 
mit heftigen Auftrags- und Umsatzeinbr�chen zu k�mpfen, die sich teilweise 
im Verlauf des Jahres verbesserten. Da erstmals in der Nachkriegszeit auch 
die weltwirtschaftliche Produktion sank, wurde die deutsche Volkswirtschaft 
aufgrund ihrer intensiven internationalen Verflechtungen von der Krise be-
sonders getroffen. In der R�ckschau zeigt sich insgesamt ein wirtschaftlicher 
Einbruch von � 5 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt.

Die konjunkturelle Erholung, die Mitte 2009 einsetzte, geriet schon im Herbst 
wieder ins Stocken. Ein selbsttragender Aufschwung, den Unternehmer und 
Politiker erhofft hatten, war zun�chst nicht mehr in Sicht. Die vergleichsweise 
rasche �Bodenbildung� beruhte vor allem auf Faktoren, die nur tempor�r wir-
ken, wie beispielsweise die Abwrackpr�mie sowie der Lagerzyklus. Im Fr�h-
jahr 2010 ist die Konjunktur in der Grundtendenz wieder aufw�rts gerichtet. 
Die Auftragseing�nge sind zu Jahresbeginn kr�ftig gestiegen und die Aus-
fuhren erholen sich weiter. Die Unternehmen blicken auch wieder mit Zuver-
sicht in die Zukunft.

Von der Wirtschaftskrise blieben nat�rlich der Vertriebssektor und somit auch 
die Handelsvertretungen nicht verschont. Doch der Wirtschaftsbereich hat sich 
den neuen Herausforderungen gestellt und �das Beste� aus den turbulenten 
Monaten gemacht. Nachdem sich die konjunkturelle Situation der Handelsver-
tretungen im Verlauf des Jahres 2009 stabilisierte, zeichnet sich in diesem 
Fr�hjahr bei einem Teil der Betriebe eine weitere � wenn auch nur leichte �
Erholung ab.

Was die Politik anbetrifft, so stand sie im abgelaufenen Jahr insbesondere im 
Zeichen der Bundestagswahl im September. Die neue schwarz-gelbe Re-
gierung legte einen Koalitionsvertrag vor, der aus der Sicht der Wirtschaft gute 
Ans�tze bietet. Mit dem programmatischen Dreiklang aus Entlasten, Konso-
lidieren und Investieren und den ersten Konkretisierungsschritten hierf�r 
wurden grunds�tzlich richtige Weichen gestellt.

Mehr und mehr zeigt sich jedoch, dass die leeren Kassen des Staates vielen 
politischen Vorhaben deutliche Grenzen setzen. Wenn es umfassende Steuer-
erleichterungen nicht geben kann, w�re es vor allem wichtig und ein gutes 
Signal f�r alle Steuerzahler, wenn der sogenannte Mittelstandsbauch, der in 
erster Linie die kleinen und mittleren Betriebe belastet, abgeschafft w�rde. 

Auch wenn sich die Erholung unserer Wirtschaft fortsetzen wird, werden die 
Risiken bleiben. Kritisch ist dabei auch zu sehen, dass die Bundesregierung 
trotz der Vorgaben und der eigenen Ank�ndigung noch nicht erkl�rt hat, wie 
sie die Haushaltskonsolidierung gestalten will. Klar muss sein, dass die 
massiv ansteigende Staatsverschuldung nur zu beherrschen sein wird, wenn 
eine neue Wachstumsdynamik erzeugt werden kann.
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CDH-Trendumfrage Fr�hjahr 2010 
Eigene Gesch�ftslage

schlecht 
22,0%

befriedigend 
42,7%

sehr gut 3,6%

gut 31,7%

����Zur Situation der Handelsvertretungen

����Die konjunkturelle Lage 

Wie in den Vorjahren hat die CDH auch im Herbst und im Fr�hjahr des 
Berichtszeitraumes eine Konjunkturumfrage bei den Mitgliedsbetrieben durch-
gef�hrt. Aus dem Mitgliederkreis wurde jede zehnte Handelsvertretung ausge-
w�hlt und in die Umfrage einbezogen.

Nachdem sich die konjunkturelle Situation der Handelsvertretungen im Verlauf 
des Jahres 2009 stabilisiert hat, zeichnet sich im Fr�hjahr 2010 bei einem Teil 
der Mitglieder eine weitere � leichte � Erholung ab.

Die Anzahl der befragten Handelsvertretungen, die ihre gesch�ftliche Lage in 
diesem Fr�hjahr als sehr gut bezeichnen, hat sich gegen�ber dem letzten 
Herbst geringf�gig erh�ht (von 
3,1 Prozent auf 3,6 Prozent). 
Eine gute Gesch�ftslage ga-
ben im Herbst in der Umfra-
ge 26,9 Prozent der Handels-
vertretungen an, in diesem 
Fr�hjahr 31,7 Prozent. Zu-
r�ckgegangen ist die Anzahl 
der Mitglieder, die ihre Ge-
sch�ftslage als befriedigend 
bezeichneten (von 50,0 Pro-
zent auf 42,7 Prozent). F�r  
22 Prozent stellt sich die La-
ge allerdings als schlecht dar, 
das sind zwei Prozent mehr als in der Herbstumfrage.

�berdurchschnitt h�ufig (fast 40 Prozent) fiel die Nennung �schlechte Ge-
sch�ftslage� im Bereich Maschinen und Industrieausr�stung, und im Zuliefer-
bereich aus; dies d�rfte nach wie vor auf die schlechte Lage in einigen Teilen 
der Zulieferindustrie zur�ckzuf�hren sein. Ein �hnlich schlechtes Ergebnis 
zeigt sich aber auch im Bereich Textil mit 33,3 Prozent Nennungen zur 
schlechten Gesch�ftslage.

Bei der Einsch�tzung der Zukunftsperspektiven zeigen sich keine gro�en Ab-
weichungen zwischen Herbst 2009 und Fr�hjahr 2010. Immerhin glauben fast 
20 Prozent, dass sich die Situation kurzfristig verbessern wird (gegen�ber 
16,3 Prozent im Herbst). �hnlich ist die Bewertung in Hinblick auf eine kurz-
fristige Verschlechterung. Die �berwiegende Mehrheit der Befragten glaubt 
nicht, dass sich kurzfristig viel �ndern wird. Langfristig wird die Situation deut-
lich entspannter gesehen, wohl nach dem Motto �es kann nur noch besser 
werden� � davon ist fast die H�lfte der Befragten �berzeugt. Pessimistisch 
zeigen sich in diesem Fr�hjahr etwa 20 Prozent der Befragten.
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Auch der DIHK-Handelsreport 2010 zeigt, dass sich die Lage bei den 
Handelsvermittlern gegen�ber dem Herbst deutlich verbessert hat. Sie konnte 
aber noch nicht an das Niveau der Boomjahre anschlie�en. Die Erwartungen 
sind auch dieser Befragung nach positiver geworden. 

����Ergebnisse Unternehmenskompass 2008

Ein Indikator f�r die betriebswirtschaftliche Situation der Handelsvermittlungen 
sind die Ergebnisse des Unternehmenskompass, der j�hrlich vom Institut f�r 
Handelsforschung (IfH) in Zusammenarbeit mit dem CDH-Forschungsverband 
durchgef�hrt wird.

Der Unternehmenskompass 2008 zeigt, das im Durchschnitt der erfassten 
Handelsvertretungen die Gesamteinnahmen im Berichtsjahr 2008 gegen�ber 
dem Vorjahr um 6 Prozent gestiegen sind. Die Betriebe mit Gesch�ften auf ei-
gene Rechnung hatten einen Anstieg ihrer Gesamteinnahmen um durch-
schnittlich 7 Prozent gegen�ber dem Vorjahr zu verzeichnen. Die Gesamt-
einnahmen der Betriebe ohne Gesch�fte auf eigene Rechnung wuchsen um  
6 Prozent; auf einen Mitarbeiter (einschlie�lich Inhaber) entfielen im Berichts-
jahr Gesamteinnahmen in H�he von 113.220 Euro. Das waren 12,2 Prozent 
mehr als im Jahr davor.

Die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten (Kosten einschlie�lich kalkula-
torischem Unternehmerlohn und kalkulatorischer Zinsen f�r Eigenkapital) be-
liefen sich 2008 im Durchschnitt der Handelsvertreterbetriebe auf 86,1 Prozent 
der Gesamteinnahmen. Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass Gewerbesteuern 
und Pflichtabgaben nicht mehr als Kostenart erhoben wurden, weil sie nicht 
mehr steuerlich absetzbar sind und ihre Ber�cksichtigung als Kostenart den 
Ausweis eines zu niedrigen steuerlichen Betriebsergebnisses zur Folge ge-
habt h�tte. Die Ergebnisse f�r 2008 sind also gegen�ber den Vorjahren um 
die fehlenden Gewerbesteuern und Pflichtabgaben �verbessert�. Diese machten 
in den beiden vorangegangenen Jahren 3,6 Prozent bzw. 4,0 Prozent der 
Gesamteinnahmen aus.

Die Kostenbelastung ist somit gegen�ber 2007 (90,9 Prozent) um 4,8 Prozent 
der Gesamteinnahmen zur�ckgegangen, nachdem sie bereits im Vorjahr 
gegen�ber 2006 (91,4 Prozent) um 0,5 Prozent und in den vier Jahren davor 
um 0,6 Prozent und 0,5 Prozent bzw. sogar um 1,8 Prozent und 2,9 Prozent 
der Gesamteinnahmen gesunken war.

Dementsprechend verbesserte sich das betriebswirtschaftliche Betriebsergeb-
nis im Durchschnitt der erfassten Handelsvertreterbetriebe von 9,1 Prozent 
auf 13,9 Prozent der Gesamteinnahmen. Legt man als Bezugsgr��e nicht die 
Gesamteinnahmen, sondern den vermittelten Warenumsatz zugrunde, dann 
betrug im Jahre 2008 der Anteil des betriebswirtschaftlichen Betriebser-
gebnisses 0,61 Prozent gegen�ber 0,36 Prozent in den beiden vorange-
gangenen Jahren.
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Tabelle: Ergebnisse Unternehmenskompass 2008

Auswertungsposition 2005 2006 2007 2008
Entwicklung der Gesamteinnahmen (Vorjahr = 100) 99 105 102 106
Gesamteinnahmen je besch�ftigte Person in � 102.415 107.903 100.903 113.220
Entwicklung verschiedener Kostenarten
Personalkosten ohne Provisionen an selbstst�ndige 
Untervertreter und Unternehmerlohn 44,1 43,2 37,7 36,1
Provisionen an selbst�ndige Untervertreter 1,4 0,8 1,8 1,0
kalkulatorischer Unternehmerlohn 12,6 12,9 16,4 16,5
Kraftfahrzeugkosten 6,9 6,5 8,2 7,4
Reisekosten 2,4 2,1 2,1 2,7
Bewirtungsspesen und sonstige Kosten der Werbung 2,2 2,5 2,5 2,1
Raumkosten 4,7 4,6 4,3 3,9
Telekommunikations- und Portokosten 2,3 1,9 1,8 1,7
Gewerbesteuer und Pflichtabgaben 2,7 4,0 3,6 *
Zinsen f�r Fremdkapital 1,4 1,1 1,7 1,5
kalkulatorische  Eigenkapitalzinsen 1,6 1,5 1,9 1,7
Abschreibungen 4,0 5,0 4,2 3,8
Allgemeine Verwaltungs- und sonstige Kosten 5,7 5,1 4,8 7,5
Betriebswirtschatliche Gesamtkosten 92,0 91,4 90,9 86,1
Betriebswirtschatliches Betriebsergebnis 8,0 8,6 9,1 13,9
* Angaben werden nicht mehr als Kostenart erhoben (s.S.3)

Noch etwas st�rker als im Vorjahr, hat sich im Berichtsjahr das steuerliche 
Betriebsergebnis verbessert, und zwar um 4,6 Prozentpunkte von 27,5 
Prozent auf 32,1 Prozent  der Gesamteinnahmen.

Von den zw�lf untersuchten Kostenarten sind im Berichtsjahr nur die Anteile 
von drei Kostenarten an den Gesamteinnahmen gestiegen, w�hrend die An-
teile von neun Kostenarten zur�ckgingen. Am st�rksten und drastisch erh�ht 
hat sich der Anteil der allgemeinen Verwaltungs- und sonstigen Kosten von 
4,8 Prozent auf 7,5 Prozent um 2,7 Prozentpunkte. Die Reisekosten sind von 
2,1 Prozent auf 2,7 Prozent um 0,6 Prozentpunkte und der kalkulatorische 
Unternehmerlohn ist von 16,4 Prozent auf 16,5 Prozent um 0,1 Prozentpunkte 
der Gesamteinnahmen gestiegen.

Entgegen dem langj�hrigen Trend, und um 1,6 Prozentpunkte von 37,7 
Prozent auf 36,1 Prozent der Gesamteinnahmen, sind die Personalkosten im 
Berichtsjahr am st�rksten zur�ckgegangen. Im Jahr zuvor hatte der R�ckgang 
sogar 5,5 Prozentpunkte betragen. Im Berichtsjahr sind aber auch die 
Provisionen an selbst�ndige Untervertreter deutlich, von 1,8 Prozent auf 1,0 
Prozent der Gesamteinnahmen, um 0,8 Prozentpunkte gesunken.

Trotz der erw�hnten leichten Erh�hung des kalkulatorischen Unternehmerlohns 
um 0,1 Prozentpunkte verringerte sich damit der Kostenanteil f�r Personal an 
den Gesamteinnahmen erheblich, um 2,3 Prozentpunkte.
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Ebenfalls deutlich war der R�ckgang der Kraftfahrzeugkosten und die Ver-
ringerung der Kostenanteile der Werbekosten, der Raumkosten und der Ab-
schreibungen. Vergleichsweise geringf�gig fiel dagegen der R�ckgang der 
Zinsen f�r Fremdkapital und der kalkulatorischen Eigenkapitalzinsen aus. 
Erneut am wenigsten sind die Telekommunikations- und Portokosten 
gesunken

Bei dieser Betrachtung der Kostenentwicklung muss folgendes beachtet 
werden: Die betriebswirtschaftlichen Kosten wurden auf die Gesamtein-
nahmen prozentuiert. Bei einem Anstieg der Gesamteinnahmen kann folglich 
der Anteil der Kosten an den Gesamteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr 
sinken, auch wenn sich die absolute H�he der einzelnen Kostenarten im Ver-
gleich mit den Werten des Vorjahres nicht verringert hat.

Die betriebswirtschaftlichen Gesamtkosten sind im Jahre 2008 im Durch-
schnitt aller Handelsvertretungen im Vergleich zum Vorjahr erneut unver-
�ndert geblieben. In Handelsvertretungen ohne Eigengesch�ft sind sie jedoch 
um 2 Prozent gesunken, w�hrend sie bei den Handelsvertretungen mit Eigen-
gesch�ft um 4 Prozent gestiegen sind. 
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Auf dem Rechtsgebiet stand im Vordergrund der T�tigkeit der CDH die 
Interessenvertretung der Vertriebsunternehmen gegen�ber der Bundesre-
gierung, dem Parlament, den Ministerien und anderen Bundesbeh�rden. 
Zahlreiche Gesetzesvorhaben mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf die 
Vertriebsunternehmen erforderten eine nachhaltige Einflussnahme auf den 
politischen Entscheidungsprozess. Auch wurden gesetzliche �nderungen be-
wirkt und Impulse f�r zuk�nftige Gesetzgebungsvorhaben gegeben.

Rechtsbrosch�ren, Vertragsmuster und Arbeitspapiere wurden �berarbeitet, 
zahlreiche neu erstellt. Dar�ber hinaus hat sich die CDH mit Rechtsartikeln in 
Fachzeitschriften f�r die Fortentwicklung des Vertriebsrechts eingesetzt und 
dar�ber ausf�hrlich informiert. Durch eine Vielzahl von Vortragsveran-
staltungen und Seminaren wurden diese T�tigkeiten flankiert. Der Kontakt mit 
Rechtsanw�lten, die sich st�ndig mit dem Handelsvertreter- und Vertriebs-
recht besch�ftigen, wurde national wie auch international intensiviert, um den 
Mitgliedsfirmen der CDH-Organisation jederzeit f�r den Fall einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung kompetente rechtliche Hilfe anbieten zu k�nnen. Im Be-
richtszeitraum wurde u.a. aus diesem Grunde ein weiteres internationales 
CDH-Rechtsanwaltsforum veranstaltet, das mit einer Vielzahl von Teilneh-
mern aus vielen L�ndern Europas sehr regen Anklang fand. Auch wurde 
gemeinsam mit dem Forum Institut f�r Management eine weitere Fachtagung 
�Praxisforum Vertriebsrecht� durchgef�hrt.

����Ge�nderte Voraussetzungen des Ausgleichsanspruches

Urspr�nglich hatte das Landgericht Hamburg den Europ�ischen Gerichtshof 
(EuGH) angerufen, um kl�ren zu lassen, ob der Ausgleichsanspruch von 
vorneherein durch die vertraglichen Provisionsverluste des Handelsvertreters 
begrenzt wird, auch wenn die dem vertretenen Unternehmer verbleibenden 
Vorteile h�her zu bewerten sind. Der EuGH stellte daraufhin mit Urteil vom 26. 
M�rz 2009 fest, dass eine solche Begrenzung des Ausgleichs nicht erlaubt ist. 
Der Gesetzgeber nahm diese Entscheidung des EuGH � unter tatkr�ftiger 
Mitwirkung der CDH � �u�erst rasch zum Anlass,  die Regelungen zum Aus-
gleichsanspruch des Handelsvertreters in � 89 b Abs. 1 HGB zu �ndern. Die 
Gesetzesanpassung wurde kurzfristig im Rahmen der abschlie�enden 
Beratungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages in den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung zur �Neuregelung der Rechtsverh�ltnisse 
bei Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen und zur verbesserten 
Durchsetzbarkeit von Anspr�chen von Anlegern aus Falschberatung� m�glich, 
und zwar dort in einem extra eingef�gten Artikel 6a.

Anders als die EU-Richtlinie, die nur f�r die Warenhandelsvertreter geschaffen 
wurde, gilt die Neufassung dieser Norm sogar f�r alle Handelsvertreter, also 
auch f�r Versicherungsvertreter, Dienstleistungsvertreter und jene, die den 
Abschluss von Dauernutzungsvertr�gen z.B. f�r TV-, Telefon- und Strom-
bezug etc. vermitteln.
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Die seit dem 5. August f�r alle Handelsvertreter geltende Fassung des � 89 b 
Abs. 1 Satz 1 HGB lautet wie folgt:

�Der Handelsvertreter kann von dem Unternehmer nach Beendigung des Vertrags-
verh�ltnisses einen angemessenen Ausgleich verlangen, wenn und soweit

1. der Unternehmer aus der Gesch�ftsverbindung mit neuen Kunden, die der 
Handelsvertreter geworben hat, auch nach Beendigung des Vertragsver-
h�ltnisses erhebliche Vorteile hat und

2. die Zahlung eines Ausgleichs unter Ber�cksichtigung aller Umst�nde, insbe-
sondere der dem Handelsvertreter aus Gesch�ften mit diesen Kunden ent-
gehenden Provisionen, der Billigkeit entspricht.�

(im Anschluss unver�ndert)

Die bislang geltende Nr. 2, die in der bisherigen Fassung des � 89b Abs. 1 
HGB die beim Handelsvertreter eintretenden Provisionsverluste als echte Tat-
bestandsvoraussetzung fasste, wurde damit vollst�ndig aufgehoben und in die 
bisherige Nr. 3 entsprechend der Formulierung in der europ�ischen Handels-
vertreterrichtlinie aus dem Jahre 1986 eingef�gt und damit die Provisions-
verluste des Handelsvertreters nur noch als ein Unterfall der Billigkeit gefasst. 
Diese erg�nzte Billigkeitsregelung wurde nunmehr zur neuen Nr. 2 des � 89 b 
Abs. 1 HGB.

Der Gesetzgeber begr�ndete die �nderung von � 89 b HGB u.a. wie folgt:

�� 89 b Abs. 1 Satz 1 HGB enth�lt bisher drei Tatbestandsvoraussetzungen, n�mlich 
fortbestehende Vorteile des Unternehmers aus der Gesch�ftsverbindung mit durch 
den Handelsvertreter geworbenen Kunden, einen Provisionsverlust des Handels-
vertreters und die Billigkeit des Ausgleichsanspruchs. Sie sind nach Gesetzeswortlaut 
und st�ndiger Rechtsprechung kumulativ, so dass der niedrigste der sich aus den 
einzelnen Voraussetzungen ergebende Betrag den Ausgleich nach oben begrenzt. 
Der Europ�ische Gerichtshof hat mit Urteil vom 26. M�rz 2009 hingegen entschieden, 
dass nach der bezeichneten Bestimmung der Richtlinie Provisionsverluste nur einen 
von mehreren Gesichtpunkten im Rahmen der Billigkeitspr�fung darstellen, aber keine 
selbst�ndige Tatbestandsvoraussetzung  sind. � 89 b Abs. 1 Satz 1 HGB wird dem-
entsprechend an den Wortlaut von Artikel 17 Abs. 2 Buchstabe a der Richtlinie ange-
passt. Der Ausgleichsanspruch kann also k�nftig zum Vorteil des Handelsvertreters 
die aufgrund des Vertragsendes entstehenden Provisionsverluste �bersteigen.�

Die bislang herrschende Auffassung, dass der Ausgleich die H�he der 
Provisionsverluste nicht �bersteigen konnte, ist durch diese Rechts�nderung 
Geschichte geworden. Die Zukunft wird im Einzelfall zu v�llig neuen 
handelsvertreterfreundlichen Prinzipien bei der Berechnung des Ausgleichs 
f�hren k�nnen. Aus Sicht der CDH ist diese umgehende �nderung von � 89 b 
Abs. 1 HGB sehr zu begr��en. Die �nderung wird insbesondere f�r diejenigen 
Handelsvertreter hilfreich sein, die in Provisionssystemen t�tig sind, bei denen 
aufgrund der vertraglichen Gestaltung sp�tere Provsionsverluste grunds�tzlich 
vollst�ndig ausgeschlossen sind (die also nur f�r das Erstgesch�ft eine 
Einmalprovision erhalten) oder bei denen f�r Folgesch�fte ein weitaus 
geringerer Provisionssatz vorgesehen ist. Es ist somit zu erwarten, dass durch 
die erfolgte �nderung von � 89 b Abs. 1 HGB f�r bestimmte Gruppen von 
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Handelsvertretern Ausgleichsanspr�che von den Gerichten in Zukunft in 
gr��erer H�he zugesprochen bzw. erstmals �berhaupt zuerkannt werden.

����Einsatz f�r Abschaffung des unanfechtbaren Zur�ckweisungs-
beschlusses  einer Berufung nach � 522 Abs. 3 ZPO

Negative Erfahrungen im Mitgliederkreis der CDH-Organisation zu � 522 Abs. 
3 ZPO, der im Berufungsverfahren dem Gericht die M�glichkeit er�ffnet, eine 
Berufung durch unanfechtbaren Beschluss zur�ckzuweisen, veranlassten die 
CDH, sich f�r eine Abschaffung dieser Bestimmung einzusetzen. Erfreulich 
war insoweit, dass die FDP-Bundestagsfraktion bereits im Dezember 2008 
einen Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht hatte, der gegen einen 
solchen Zur�ckweisungsbeschluss zumindest die Rechtsbeschwerde aus-
dr�cklich zulie�.

Die Regierungsparteien waren jedoch von diesem Vorsto� der FDP wenig 
begeistert. Insbesondere das SPD-gef�hrte Bundesministerium der Justiz hielt 
an der Reform, die seinerzeit auf Initiative der SPD im Jahre 2001 in Kraft 
gesetzt wurde, weiter fest. Dennoch nutzte die CDH die Einladung der FDP-
Bundestagsfraktion zu einem Fachgespr�ch im Juni 2009, zumindest die FDP 
von einer vollst�ndigen Abschaffung der unanfechtbaren Zur�ckweisung der 
Berufung im Beschlusswege zu �berzeugen.

An dem Fachgespr�ch nahmen Vertreter des Bundesministeriums der Justiz, 
mehrere Richter von Oberlandesgerichten in Deutschland, Vertreter ver-
schiedener Rechtsanwaltskammern und mehrere Pressevertreter teil. Ein-
leitend stellte Professor Dr. Reinhard Greger - Kommentator in einem der 
f�hrenden  ZPO-Kommentare - Statistiken vor, die belegten, dass die unan-
fechtbare Zur�ckweisung der Berufung in verschiedenen Oberlandes-
gerichtsbezirken absolute Oberhand gewonnen habe. Zum Teil werde 
�berhaupt nur noch in etwas mehr als 10 % der Verfahren mit Urteil ent-
schieden. Neben der teilweise mehr als 20 %igen Erledigung der Verfahren 
mit einem unanfechtbaren Beschluss nach � 522 Abs. 2 ZPO sei auch zu 
ber�cksichtigen, dass in mehr als 40 % der Gerichtsverfahren, die Berufung 
nur zur�ckgenommen werde, nachdem ein Hinweis des berichter-stattenden 
Richters auf einen beabsichtigten Beschluss nach � 522 ZPO erfolgt sei. Der 
Grund f�r die ehemalige Einf�hrung des � 522 Abs. 2 ZPO, die �berlastung 
der Berufungsinstanzen bei den Land- und Oberlandesgerichten Ende der 
90er Jahre zu entspannen, sei kein Argument mehr, da die Ein-gangszahlen 
st�ndig r�ckl�ufig seien. Durch die �berhand nehmende Be-schlusspraxis 
herrsche ein Gerechtigkeitsdefizit und das Vertrauensverh�ltnis zwischen 
Anwalt und Mandant werde hierdurch schwer belastet.

In der anschlie�enden Diskussion betonte die CDH, dass dieses Einfallstor f�r 
Falschentscheidungen dringend geschlossen werden m�sse, der beste Weg 
sei die vollst�ndige Abschaffung der Norm. Gerade auch in Rechtsgebieten, 
die f�r die betreffenden Richter nicht zur Alltagspraxis geh�rten, w�ren die 
Gerichte oftmals mit einem Beschluss nach � 522 ZPO schnell bei der Hand.
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Das Thema ist auch im CDH-Rechtsausschuss behandelt worden und dort hat 
sich die �berwiegende Mehrheit f�r eine vollst�ndige Abschaffung des � 522 
Abs. 2 und 3 ZPO ausgesprochen. Zum Abschluss der lebhaften Diskussion 
wurde von der justizpolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion 
Dyckmans erkl�rt, dass die FDP an diesem Thema weiter festhalten wolle und 
bei einem Regierungswechsel der Gesetzesinitiative in der n�chsten Legis-
laturperiode ein gr��erer Erfolg beizumessen sei. Anfang 2010 hat die FDP-
Bundestagsfraktion bereits erkl�rt, dass noch in diesem Jahr mit einem 
entsprechenden Gesetzesvorsto� zu rechnen sei, zumal das zust�ndige 
Ressort, das Bundesministerium der Justiz, in die Hand der FDP �ber-
gegangen sei. 

����Abmilderung der Tragweite der Handelsvertretern von Unter-
nehmen vorgelegten �nderungsvereinbarungen zur Korrupti-
onsbek�mpfung

Verschiedene Herstellerunternehmen wollten gegen�ber CDH-Mitgliedern 
�nderungen zu ihren bestehenden Handelsvertretervertr�gen vereinbaren, die 
vermeintlich nur zur Sicherstellung der Korruptionsbek�mpfung dienen sollten. 
Oftmals gingen diese den Handelsvertretern zur Unterschrift vorgelegten 
Zusatzvereinbarungen weit �ber das anzuerkennende Ziel hinaus und h�tten 
eine erhebliche Schw�chung der vertraglichen Position der Mitgliedsunter-
nehmen bedeutet. Zum Teil wurden diese Vereinbarungen nur rechtlich 
�berpr�ft und �nderungsvorschl�ge empfohlen, zum Teil wurden von der 
CDH aber auch zentral die Verhandlungen mit dem Korruptionsbeauftragten 
der Unternehmerseite gef�hrt, um eine faire L�sung f�r alle betroffenen 
Handelsvertretungen herbeizuf�hren. Die CDH-Organisation konnte so 
verhindern, dass der anzuerkennende Ansatz der Verhinderung von 
Korruption zu nachteiligen Regelungen f�r eine Vielzahl von betroffenen 
Vertriebsunternehmen gef�hrt hat.

����Mitgestaltung eines Gesetzentwurfes zur Bek�mpfung des Ab-
mahn(un)wesens im Internet

Das Bundesministerium der Justiz hatte die Arbeitsgruppe �unlauterer Wett-
bewerb� im Berichtszeitraum zu einer weiteren Sitzung eingeladen, auf der ein 
Diskussionsentwurf zu gesetzlichen Regelungen vorgelegt wurde, der die aus 
der vorausgegangenen Sitzung hervorgegangenen Vorschl�ge zur Be-
k�mpfung des Abmahn(un)wesens zusammenfasste. Auch an dieser Sitzung 
nahm die CDH teil.

Nach einhelliger Ansicht der Arbeitsgruppe besteht ein zu gro�er finanzieller 
Anreiz f�r anwaltliche Abmahnungen, der durch eine gesetzliche Regelung 
reduziert werden muss. Nach intensiver Diskussion fand der Regelungsvor-
schlag die meiste Zustimmung, wonach der Erstattungsanspruch des Ab-
mahnenden im Hinblick auf seine Anwaltskosten f�r einfach gelagerte F�lle 
entweder auf h�chstens 150 � beschr�nkt oder m�glicherweise �berhaupt 
nicht mehr gegen�ber dem Abgemahnten geltend gemacht werden kann.
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Was einfach gelagerte F�lle sein sollen, soll im UWG durch Regelbeispiele 
erl�utert werden. Hierunter sollen insbesondere Verst��e gegen Informations-
pflichten im Internet fallen. Abschlie�end entschieden wurde allerdings noch 
nicht, welche genauen Fallbeispiele hierzu angef�hrt werden sollen. Mitbe-
werber, die gleichwohl einen einfach gelagerten Fall abmahnen wollten, 
k�nnten dies selbstverst�ndlich weiter tun, m�ssten allerdings dann, sofern 
ein Anwalt hinzugezogen wird, ihre Anwaltskosten selbst tragen, ohne einen 
Erstattungsanspruch gegen�ber dem Abgemahnten zu erhalten.

Die Vergangenheit hat ebenfalls gezeigt, dass durch die Beteiligung auch 
eines Patentanwalts an UWG-Verfahren, in denen die Vertretung allein durch 
einen Rechtsanwalt ausgereicht h�tte, die Erstattungsgeb�hren f�r den 
Abgemahnten unangemessen in die H�he getrieben werden. Durch eine 
gesetzliche �nderung in den entsprechenden Vorschriften soll k�nftig die 
Erstattung davon abh�ngig gemacht werden, dass die Mitwirkung gerade 
eines Patentanwalts notwendig im Sinne von � 91 Abs. 1 ZPO ist. Die 
Erstattungsf�higkeit von Patentanwaltskosten werde so nach �berein-
stimmender Auffassung der Teilnehmer der Arbeitsgruppe auf das erforder-
liche Ma� gesetzlich beschnitten. 

Kritisch beurteilt wurde hingegen eine vom Ministerium erarbeitete Neu-
fassung des � 8 Abs. 4 UWG, wonach im Fall der missbr�uchlichen Geltend-
machung einer Abmahnung der Gegner Anspruch auf Ersatz, der f�r seine 
Rechtsverteidigung erforderlichen Aufwendungen hat. Dies w�re wenig hilf-
reich, da sich die Gerichte schon bislang �u�erst schwer t�ten von einer 
rechtsmissbr�uchlichen Abmahnung auszugehen. Eine abschreckende Wir-
kung w�re hiermit sicher nicht zu erzielen.

Sinnvoll beurteilt wurde hingegen eine Einschr�nkung des �fliegenden 
Gerichtsstands� in UWG-Verfahren. In der Diskussion zeigte sich eine deut-
liche Tendenz ab, zumindest in UWG-Verfahren � 14 UWG dahingehend ein-
zuschr�nken, dass der �fliegende Gerichtsstand� nur dann gilt, wenn der Be-
klagte im Inland weder eine gewerbliche oder selbst�ndige berufliche Nieder-
lassung noch einen Wohnsitz hat. Gerade die derzeit unbeschr�nkte M�glich-
keit des �fliegenden Gerichtsstands� wurde unter den Teilnehmern �berein-
stimmend sehr kritisch beurteilt. Der Gerichtsstand wird h�ufig bei den Ge-
richten gew�hlt, die daf�r bekannt sind, keine hohen Anforderungen an den 
Erlass einer einstweiligen Verf�gung zu stellen oder hohe Streitwerte fest-
zusetzen. Zur weiteren Erschwerung der Rechtsverteidigung wird der Gegner 
zum Teil an einem von seinem Wohn- oder Gesch�ftssitz weit entfernt 
liegenden Gerichtsstand verklagt. Antr�ge auf Erlass einer einstweiligen Ver-
f�gung werden h�ufig zeitgleich bei mehreren Gerichten in der Hoffnung 
gestellt, dass wenigstens ein Gericht dem Antrag schnell und ohne Anh�rung 
des Gegners statt gibt. Der Gegner wird dadurch insbesondere im Verfahren 
der einstweiligen Verf�gung, die regelm��ig ohne seine Anh�rung erlassen 
wird, �berm��ig benachteiligt.
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Das Ministerium plant nun im Herbst, einen konkreten Gesetzentwurf vor-
zulegen, der dann erneut in der UWG-Arbeitsgruppe beraten werden soll. An-
schlie�end soll dieser Gesetzentwurf dann als Regierungsentwurf beschlossen 
werden. Es ist damit davon auszugehen, dass noch in dieser Legislaturperiode 
entsprechende gesetzliche �nderungen im UWG erfolgen werden. 

����Verbands�bergreifende Zusammenarbeit im Arbeitskreis �Selb-
st�ndige im Vertrieb�

Der Arbeitskreis f�r �Selbst�ndige im Vertrieb�, der sich auf ma�gebliche 
Initiative der CDH im Jahre 2002 gebildet hatte, hat im Berichtszeitraum 
mehrfach getagt. Dem Arbeitskreis geh�ren neben der CDH der Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), der Bundesverband 
Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD), der Verband der privaten Bau-
sparkassen e.V. (VdpB), der Deutsche Franchise Verband e.V. (DFV) und 
auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) an. Im 
Rahmen der regelm��ig stattfindenden Arbeitstreffen werden belastende  
Ma�nahmen f�r den Vertrieb auf EU- und Bundesebene diskutiert und ge-
meinsame oder auch separat durchgef�hrte Aktionen abgestimmt. 

Im Berichtszeitraum besch�ftigte sich der Arbeitskreis insbesondere mit der 
Thematik der Rentenversicherungspflicht f�r Selbstst�ndige, den �ber-
legungen zur  Reglementierung der Finanzdienstleistungsvermittlung und der 
anstehenden Neufassung der Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung nebst 
den hierzu ver�ffentlichten Leitlinien. Zwischen den Teilnehmern wurden zu 
diesen Themen einzelne Aktionen und die Vorgehensweise auf politischer 
Ebene abgestimmt, um fr�hzeitig auf den politischen Entscheidungsproze� im 
Sinne der beteiligten Verb�nde einwirken zu k�nnen. 

����Fachtagung �Praxisforum Vertriebsrecht�

Mit Unterst�tzung der CDH f�hrte das FORUM-Institut f�r Management am 
26. und 27. November 2009 in Frankfurt a.M. das mittlerweile bereits neunte 
Forum f�r Vertriebsrecht durch. Das Praxisforum hat sich zu einem "jour fixe" 
f�r all diejenigen entwickelt, die im Vertriebsrecht t�tig sind. J�hrlich kommen 
die f�hrenden Juristen aus der Vertriebsrechtspraxis der unterschiedlichsten 

Branchen, Wirtschaftszweige und Verb�nde zu 
einem intensiven Gedanken- und Erfahrungs-
austausch �ber die aktuellen Entwicklungen im 
Vertriebsrecht und deren Auswirkungen in der 
Praxis zusammen. Topreferenten aus der Recht-
sprechung � auch diesmal wirkte eine Richterin 
des Bundesgerichtshofs mit, die dem VIII. Senat 

angeh�rt, der f�r das Vertriebsrecht zust�ndig ist �, aus der EU-Kommission, 
Unternehmen, Verb�nden und der Anwaltschaft f�hrten im Plenum und den 
Arbeitsgruppen aus. Ebenfalls waren gleich mehrere Kommentatoren des 
Handelsvertreterrechtes aus den f�hrenden juristischen Kommentaren als 
Referenten  oder Teilnehmer  auf der Tagung pr�sent. Anwesend waren somit
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all diejenigen, die Literatur und Rechtsprechung im Handelsvertreter- und 
Vertriebsrecht pr�gen Dieses Mal lagen die Schwerpunkte der Tagung bei den 
aktuellen Entwicklungen im europ�ischen Vertriebskartellrecht und den recht-
lichen Grundlagen der Finanzdienstleistungsvermittlung in Deutschland. Im 
Handelsvertreterrecht wurden insbesondere die Neufassung des Ausgleichs-
anspruches mit den Folgen f�r die Praxis und die Verj�hrung von Anspr�chen 
in Vertriebsvertr�gen behandelt. Aber auch die Insolvenz im Vertrieb sowohl 
auf der Hersteller- als auch auf der Handelsvertreterseite und die aktuellen 
Entwicklungen im Vertragsh�ndler- und Franchiserecht wurden lebhaft dis-
kutiert.  Die Veranstaltung nutzten auch viele Hauptgesch�ftsf�hrer der CDH-
Landesverb�nde zum Gedankenaustausch und auch zum Intensivieren von 
Kontakten zu den Anw�lten, die insbesondere auch vertretene Unternehmen 
beraten. Die vielen Informationen und Eindr�cke, die an diesen beiden Tagen 
gesammelt wurden, werden in die Lobbyt�tigkeit der CDH und auch in die 
Beratungspraxis der Landesverb�nde einflie�en.
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Die im Herbst 2009 neu gew�hlte Bundesregierung legte Ende Oktober 2009 
ihren Koalitionsvertrag vor. Vor dem Hintergrund der Finanz- und Wirt-
schaftskrise wurde bereits kurze Zeit sp�ter das sog. �Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz, das z.B. die Mehrwertsteuersenkung f�r Hotel�ber-
nachtungen enthielt, mit Wirkung gr��tenteils schon ab 1. Januar 2010 in 
Kraft gesetzt. Daneben traten zum 1. Januar 2010 zahlreiche weitere Vor-
schriften in Kraft, die noch von der fr�heren Gro�en Koalition beschlossen 
worden waren. Die Ver�nderungen im Steuerrecht waren von der CDH zu 
bewerten und zu denjenigen Punkten, die den Wirtschaftsbereich Handels-
vermittlung und Vertrieb in besonderer Weise ber�hrten, eine Stellungnahme 
abzugeben. Die f�r Handelsvertreter und Handelsmakler bedeutsamsten 
�nderungen des Steuerrechts wurden im H&V Journal sowie in Vortrags-
veranstaltungen und Seminaren erl�utert. Au�erdem wurden die f�r den Wirt-
schaftsbereich wichtigen finanzgerichtlichen Urteile analysiert und die Ver-
bandspublikationen den ge�nderten steuerlichen Rahmenbedingungen ange-
passt.

����Steuerprogramm nach dem Koalitionsvertrag

Am 26. Oktober 2009 unterzeichneten CDU, CSU und FDP ihren Koalitions-
vertrag. Damit stand auch das steuerliche Regierungsprogramm f�r die 
n�chsten vier Jahre fest. Der Blick in den Koalitionsvertrag verdeutlichte, dass 
an den zum 1. Januar 2010 bereits von der Vorg�ngerregierung beschlossen-
en Entlastungen � hierbei handelt es sich um rund 14 Mrd. Euro � festge-
halten wurde. F�r Familien mit Kindern sowie f�r untere und mittlere Ein-
kommensbereiche sah der Koalitionsvertrag zus�tzliche Entlastungen vor. 
Auch der sogenannte Mittelstandsbauch, der insbesondere kleine und mittlere 
Unternehmen belastet, soll ab 1. Januar 2011 abgeflacht werden, d.h. der 
Tarifverlauf soll begradigt werden. Richtig war es auch, dass der Vertrag vorsah, 
den Gro�betriebsformen durch eine Ausweitung des Verlust- und Zinsabzugs 
und der Abmilderung von gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen (insbesondere 
bez�glich der Zins- und Mietzahlungen) zu helfen. 

Auch an die Belange mittlerer und 
kleinerer Unternehmen war gedacht 
worden. So sollten die Unternehmen 
aus dem Bereich Handelsvermittlung 
und Vertrieb zuk�nftig wieder die 
M�glichkeit haben, geringwertige Wirt-
schaftsg�ter des Anlageverm�gens 
sofort abzuschreiben. Der Grenzwert 
sollte � wie fr�her � wieder bei 410 
Euro liegen. Sinnvollerweise war in die-
sem Zusammenhang auch vorgesehen, 

dass die Steuerpflichtigen dabei w�hlen d�rfen, ob sie die Sofortabschreibung 
nutzen oder weiterhin die seinerzeit eingef�hrte Poolabschreibung f�r alle 
Wirtschaftsg�ter zwischen 150 und 1.000 Euro anwenden wollen.
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Auf das besondere Augenmerk der CDH stie� das Bekenntnis der Ko-
alition�re, dass die Angemessenheit der Besteuerung des geldwerten Vorteils 
aus der Privatnutzung betrieblicher Fahrzeuge �berpr�ft werden soll. Hier 
steht insbesondere die 1 %-Regelung im Kreuzfeuer der Kritik, nachdem der 
Bundesfinanzhof die Besteuerung von Jahreswagenrabatten f�r Mitarbeiter 
auf ein realit�tsgerechtes Ma� gebracht haben will. Insoweit �ffnen sich 
Ansatzpunkte f�r die Fortsetzung der diesbez�glichen Lobbyarbeit in den 
n�chsten Jahren. 

Von der CDH begr��t wurde, dass die neue Bundesregierung das 
Bundesministerium der Finanzen daran hindern will, die f�r Steuerpflichtige 
g�nstige Entscheidungen des Bundesfinanzhofs durch sogenannte Nichtan-
wendungserlasse zu unterlaufen. Auch mit diesem Bekenntnis lagen die 
Koalitionsparteien ganz auf der Linie der CDH, die dieses bereits seit l�ngerer 
Zeit fordert. Auch anderen Absichtserkl�rungen konnte aus der Sicht der CDH 
voll zugestimmt werden. Denn es ist tats�chlich dringend notwendig, die 
Planungssicherheit der Unternehmen bez�glich der Durchf�hrung von Be-
triebspr�fungen zu erh�hen. Schnellstens muss den Unternehmen auch ein 
unb�rokratisches Verfahren zur Erstellung von elektronischen Rechnungen 
zur Verf�gung stehen. 

Positiv ist ferner, dass bei der Umsatzsteuer der Anwendungsbereich der 
sogenannten Ist-Besteuerung, die insbesondere bez�glich der Provisions-
zahlungen der Handelsvertreter segensreich ist, ausgeweitet werden sollte. 

In der Summe hat die CDH den Koalitionsvertrag � soweit es den steuer-
rechtlichen Teil betrifft � sehr begr��t. Denn in vielen Punkten stimmte er mit 
Forderungen der CDH �berein. Allerdings gab es auch einen Pferdefu�. Denn 
der Koalitionsvertrag sah eine besondere Verg�nstigung f�r das Hotelgewerbe 
vor, n�mlich den Mehrwertsteuersatz f�r �bernachtungen von derzeit 19 % 
auf 7 % abzusenken. Gegen diesen Punkt des Koalitionsvertrages sprach sich 
die CDH von Anfang an aus.

����Steuer�nderungen zum 1. Januar 2010

Zum 1. Januar 2010 traten dann eine Reihe von steuerlichen Neureglungen in 
Kraft, die u.a. die Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatz-
steuer betrafen.

�����nderungen im Bereich Einkommensteuer

Der Einkommensteuertarif ver�nderte sich aufgrund der zweiten Steuer-
senkungsstufe des Konjunkturpaketes II. Der Grundfreibetrag stieg um 170 � 
auf 8.004 � (f�r Verheiratete 16.009 �). Die Progressionsstufen verschoben 
sich um jeweils 330 �. Die Kinderfreibetr�ge wurden zu diesem Termin von 
6.024 � auf 7.008 � pro Kind angehoben, das Kindergeld um 20 � pro Kind 
erh�ht. 
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Das B�rgerentlastungsgesetz, das bestimmte Vorgaben des Bundesver-
fassungsgerichts umsetzte, erm�glicht es, Beitr�ge zur Kranken- und Pflege-
versicherung in st�rkerem Umfang als bisher steuerlich abzusetzen. Ober-
grenze f�r die Absetzbarkeit sind jedoch die Kosten, die f�r einen Basis-
schutz auf dem Niveau der gesetzlichen Krankenversicherung anfallen.

F�r sogenannte geringwertige Wirtschaftsg�ter wurden durch das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz die Abschreibungsbedingungen wieder ver-
bessert. Bis Ende 2009 durften nur geringwertige Wirtschaftsg�ter mit einem 
Nettopreis (ohne Umsatzsteuer) bis 150 � in voller H�he als Betriebsausgabe 
steuersenkend geltend gemacht werden. Seit 1. Januar 2010 gilt dies auch 
(wieder) f�r Wirtschaftsg�ter bis zu einem Nettopreis von 410 �.

Die Unternehmer k�nnen nun w�hlen, welche der beiden folgenden Ab-
schreibungsm�glichkeiten sie nutzen wollen:

�� Die Sofortabschreibung f�r geringwertige Wirtschaftsg�ter mit einem 
Nettowert bis 410 � (dabei sind Wirtschaftsg�ter, deren Nettowert 150 � 
�bersteigen, in einem laufend zu f�hrenden Verzeichnis zu erfassen). 
Wirtschaftsg�ter mit einem Wert oberhalb von 410 � sind dann ent-
sprechend den Abschreibungszeiten gem�� der AfA-Tabelle abzu-
schreiben. 

�� Alternativ kann weiterhin die sogenannte �Poolabschreibung� mit 20 % pro 
Jahr gew�hlt werden, die dann f�r alle Wirtschaftsg�ter im Wert zwischen 
150 � und 1.000 � Nettopreis gilt. Zwingend mit der Poolabschreibung 
verbunden ist die Sofortabschreibung von Wirtschaftsg�tern bis zu einem 
Nettowert von 150 �.

Die Wahlm�glichkeit besteht erst bei Wirtschaftsg�tern, die nach dem 31. 
Dezember 2009 angeschafft, hergestellt und in das Betriebsverm�gen ein-
gelegt werden. Das Wahlrecht gilt wirtschaftsjahrbezogen. Unternehmen, die 
durch die Poolabschreibung ihren b�rokratischen Aufwand gesenkt haben, 
k�nnen dieses System auch zuk�nftig weiterhin anwenden. Allerdings k�nnen 
sie dann nicht die Sofortabschreibung f�r Wirtschaftsg�ter mit einem An-
schaffungswert bis netto 410 � nutzen.

Seit Jahresanfang sind Pensionsr�ckstellungen in der handelsrechtlichen Bi-
lanz h�her zu bewerten als bisher. Gesellschafter, deren Altersversorgung voll 
von ihrem Unternehmen abh�ngt, sind dieserhalb gefordert. Denn die neuen 
R�ckstellungen kommen den tats�chlichen Rentenanspr�chen n�her. Im Ein-
zelfall ist daher Beratung durch die entsprechenden Experten eines Ver-
sicherungsunternehmens oder eines Rentenspezialisten angezeigt. 

�����nderungen im Bereich Gewerbesteuer

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz hat auch die gewerbesteuerrecht-
liche Regelung zur Hinzurechnung von Zinsen, Mieten, Pachten, Leasing- und 
Lizenzgeb�hren zur Bemessungsgrundlage verbessert. Der Finzanzierungs-
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anteil bei Mieten und Pachten f�r unbewegliche Wirtschaftsg�ter wird nicht 
mehr mit 65 % sondern nur noch mit 50 % hinzugerechnet.

�����nderungen im Bereich Umsatzsteuer

Umsatzsteuer f�r innergemeinschaftliche Vermittlungsleistungen
Zum 1. Januar 2010 wurden auch die umsatzsteuerrechtlichen Rahmenbe-
dingungen bei den innergemeinschaftlichen Vermittlungsleistungen der 
Handelsvertreter erheblich ge�ndert. Hier�ber wurde z.B. im H&V Journal 
9/2009 und 10/2009 intensiv berichtet. Zusammengefasst gilt folgendes:

Seit dem 1. Januar 2010 ist der Ort, an dem der vertretene Unternehmer 
seinen Sitz hat, auch ma�geblich f�r den Ort, an dem der Handelsvertreter im 
B2B-Bereich seine Vermittlungsleistung erbringt. Die bisherigen Sonder-
regelungen im Umsatzsteuerrecht f�r die Vermittlungsleistungen von Handels-
vertretern (z.B. die Verlagerung des Leistungsortes an den Sitz des ver-
tretenen Unternehmens durch dessen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) 
haben am Jahresende 2009 ersatzlos ihre Bedeutung verloren.

Gleichzeitig sind die Handelsvertreter seit Jahresbeginn verpflichtet, das 
Bundeszentralamt f�r Steuern in Saarlouis �ber ihre innergemeinschaftlichen 
Vermittlungsleistungen in sogenannten �Zusammenfassenden Meldungen� 
und das Veranlagungsfinanzamt �ber die Vermittlungsums�tze in ihren 
Umsatzsteuererkl�rungen und �voranmeldungen zu informieren.

In der Zusammenfassenden Meldung ist die Umsatzsteuer-Identifikations-
nummer eines jeden einzelnen vertretenen Unternehmers (= Leistungs-
empf�ngers der Vermittlungsleistung) aus einem anderen Mitgliedstaat und 
die Summe der Bemessungsgrundlagen der an ihn erbrachten steuer-
pflichtigen sonstigen Leistungen (= Nettoprovisionsumsatz) anzugeben. Die 
Leistungen sind in dem Meldezeitraum anzugeben, in dem der Handels-
vertreter die Rechnung �ber die Vermittlungsleistung (bzw. der vertretene 
Unternehmer die Gutschrift) ausgestellt hat. Sp�testens hat die Meldung 
jedoch in dem Meldezeitraum zu erfolgen, der f�r den Monat ma�geblich ist, 
der auf die Ausf�hrung der Vermittlungsleistung folgt. 

Die CDH hat bereits vor l�ngerer Zeit das Bundesministerium f�r Finanzen 
(BMF) eindringlich gebeten klarzustellen, dass der umsatzsteuerrechtliche 
Ausf�hrungszeitpunkt einer Vermittlungsleistung mit dem Zeitpunkt �berein-
stimmt, in dem dem Handelsvertreter die Provisionsabrechnung durch den 
vertretenen Unternehmer zugeht. Denn erst dann liegen ihm die Umsatzdaten 
vor, die er f�r die Zusammenfassende Meldung ben�tigt.

Leider sah sich das Bundesministerium der Finanzen bis zum Reaktionsschluss 
dieses Berichtes weder in der Lage, eine entsprechende Klarstellung abzu-
geben, noch, in einem BMF-Schreiben allgemeine Erl�uterungen gegen�ber 
allen Steuerpflichtigen zu ver�ffentlichen, wie mit der neu eingef�hrten Pflicht, 
bestimmte Ums�tze in Zusammenfassenden Meldungen an das Bundes-
zentralamt f�r Steuern auf elektronischem Wege zu �bermitteln, umzugehen ist.
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Solange nicht Gegenteiliges bekannt ist, kann daher gelten: Soweit Handels-
vertreter �ber keine anderen Informationsquellen als die Provisionsab-
rechnungen verf�gen, k�nnen sie in den Zusammenfassenden Meldungen auch 
nur die Angaben machen, die sich aus diesen ergeben. Zeitlich sind die 
Angaben in der Quartalserkl�rung anzuf�hren, die im Zeitpunkt des Zugangs 
der Provisionsabrechnung zu erstellen ist.

Die Zusammenfassende Meldung ist viertelj�hrlich � unter besonderen Vor-
aussetzungen auch j�hrlich � abzugeben. Sie muss an das Bundeszentralamt 
f�r Steuern sp�testens bis zum 10. des Folgemonats auf elektronischem Wege 
�bermittelt werden. Eine eventuell einger�umte Dauerfristverl�ngerung von 
einem Monat hat auch f�r die Zusammenfassende Meldung Wirkung.

Zum 1. Juli 2010 kommt es durch das �Gesetz zur Umsetzung steuerrecht-
licher EU-Vorgaben sowie weiterer steuerrechtlicher Regulierung�, das auf-
grund der Zustimmung des Deutschen Bundesrates vom 26. M�rz 2010 frist-
gerecht in Kraft treten kann, zu einer erneuten �nderung des Umsatzsteuer-
gesetzes. Der Zeitpunkt f�r die Angaben in den Zusammenfassenden 
Meldungen kn�pft dann nur noch an den Ausf�hrungszeitpunkt an; die Rech-
nungs- bzw. Gutschriftenausstellung wird hierf�r irrelevant. Die Dauerfrist-
verl�ngerung soll dann nicht mehr f�r die Zusammenfassende Meldung 
gelten. Allerdings soll zum Ausgleich die Abgabefrist f�r die Zusammen-
fassende Meldung vom 10. auf den 25. des Folgemonats verl�ngert werden.

Da dies die Situation der Handelsvertreter weiter verschlechtert, fordert die 
CDH weiterhin die Finanzverwaltung auf, f�r den Berufsstand der Handels-
vertreter Erleichterungen vorzusehen.

Die neuen Umsatzsteuerregelungen gelten nicht f�r die Vermittlung von 
sogenannten Drittlandsums�tzen. Drittl�nder sind L�nder, die nicht in der EU 
liegen. So ist z.B. auch die Schweiz ein Drittland. Vermittlungsums�tze mit 
Drittlandsbezug (Sitz des vertretenen Unternehmers ist in einem Drittland) 
brauchen daher weder in Zusammenfassenden Meldungen angef�hrt zu 
werden, noch muss eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Leistungs-
empf�ngers abgefragt, gepr�ft und in der Rechnung bzw. der Gutschrift des 
Handelsvertreters angegeben werden.

Mehrwertsteuersatz f�r �bernachtungen
Zum 1. Januar 2010 wurde auch der Mehrwertsteuersatz f�r �bernachtungen 
von 19 % auf 7 % gesenkt. Die Neuregelung gilt f�r die Vermietung von 
Wohn- und Schlafr�umen, die ein Unternehmen zur kurzfristigen Beherber-
gung von Fremden bereit h�lt. Als kurzfristig betrachtet der Gesetzgeber Be-
herbergungen bis zu 6 Monaten. Beg�nstigt sind somit sowohl die Ums�tze 
des klassischen Hotelgewerbes als auch kurzfristige Beherbergungen in Pen-
sionen, Fremdenzimmern, Ferienwohnungen und �hnlichen Einrichtungen. 

Die Steuererm��igung auf 7 % erfasst nur die unmittelbaren Beherbergungs-
leistungen. Der Mehrwertsteuersatz von 19 % gilt daher weiterhin f�r die Ver-
pflegung, insbesondere also f�r das Fr�hst�ck, den Zugang zu Kommuni-
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kationsnetzen (insbesondere Telefon, Internet und TV-Nutzung z.B. durch 
Bezahlfernsehen), die Getr�nke aus der Minibar, Wellnessangebote, �ber-
lassung von Tagungsr�umen sowie sonstige Pauschalangebote. Dies gilt 
auch, wenn die aufgez�hlten Leistungen in dem Entgelt f�r die Beherbergung 
enthalten sind. Der Hotelier wird daher in seinen Rechnungen zuk�nftig seine 
Leistungen dahingehend zu trennen haben, welche dem erm��igten Steuer-
satz von 7 % und welche dem vollen Steuersatz von 19 % unterliegen.

Dies h�tte den Gesch�ftsreisenden einen weiteren finanziellen Nachteil ge-
bracht. Denn bis zum 31. Dezember 2009 durften die Reisenden, wenn das 
Fr�hst�ck in einem Gesamt�bernachtungspreis enthalten war, den Gesamt-
�bernachtungspreis pauschal um 4,80 � f�r das eingeschlossene Fr�hst�ck 
k�rzen. Diese M�glichkeit schien den Steuerpflichtigen ab dem 1. Januar 
2010 verwehrt, da aufgrund der Mehrwertsteuersenkung von 19 % auf 7 % f�r 
�bernachtungsleistungen das weiterhin 19 % Mehrwertsteuer enthaltene 
Fr�hst�ck gesondert vom �bernachtungspreis mit 7 % Mehrwertsteuer h�tte 
aus-gewiesen werden m�ssen. Ein gesondert ausgewiesener Preis f�r das 
Fr�hst�ck h�tte aber dazu gef�hrt, dass die Pauschalregelung (4,80 �) nicht 
mehr anwendbar ist. Darauf hinzuweisen ist, dass jedoch aus dem gesondert 
ausge-wiesenen Fr�hst�ck weiterhin die Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend 
ge-macht werden kann. Die Abzugsbeschr�nkung h�tte nur den ertragsteuer-
lichen Teil betroffen.

Die CDH hat die Mehrwertsteuersenkung bereits bei Ver�ffentlichung der 
ersten �berlegungen heftig kritisiert und gefordert, hiervon insgesamt abzu-
sehen. Waren zun�chst nur die finanziellen Einbu�en der Unternehmer auf-
grund der Reduzierung des Vorsteuerabzugs der Gegenstand der Kritik, trat 
recht bald ein weiterer Negativpunkt zutage: N�mlich die Nichtabzugsf�hig-
keit der Kosten f�r das zwingend gesondert in der Hotelrechnung ausgewie-
sene Fr�hst�ck. 

Im H&V Journal wurde bereits im Leitartikel im November 2009 (Analyse des
Regierungsprogramms) die geplante Mehrwertsteuersenkung kritisiert. Da-
mals stand die CDH mit ihrer Kritik weitestgehend allein, da viele Wirtschafts-
verb�nde bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens z�gerten, offene 
Vorbehalte gegen das Mehrwertsteuerprivileg f�r die Hotellerie zu �u�ern. 
Noch am 16. Dezember 2009 verbreitete die CDH ihre Pressemitteilung 
�Mehrwertsteuersenkung f�r Hotellerie stoppen� mit dem Ziel, eine positive 
Abstimmung des Gesetzes im Bundesrat noch zu verhindern, leider war die 
Aktion vergeblich. Die politischen Zw�nge, in die sich die neue Bundes-
regierung gebracht hatte, waren zu �berm�chtig.

Nachdem das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ver�ffentlich war, setzte 
sich die CDH daf�r ein, dass das Bundesfinanzministerium einen Ver-
waltungserlass ver�ffentlicht, der es den Unternehmen auch weiterhin er-
m�glicht, den �bernachtungspreis um die Pauschale von 4,80 � zu k�rzen, 
und damit nicht um den vollst�ndigen Fr�hst�ckspreis.
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Die Forderung der CDH wurde aufgegriffen z.B. Anfang Februar 2010 in dem 
Bericht �Der gro�e Fr�hst�cks�rger�, der in den Online-Portalen von Financial 
Times Deutschland und dem Wirtschaftsmagazin Impulse erschien. Auf ihren 
Internetseiten www.cdh.de in der Rubrik �So sieht�s die CDH� forderte die 
CDH am 1. M�rz 2010 die Einf�hrung eines sog. �Businesspakets�, in dem 
alle Bestandteile der �bernachtungsrechnung zusammen gefasst werden 
k�nnen, die nicht dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen. Am 12. 
M�rz 2010 konnte die CDH einen wichtigen Erfolg verk�nden: Das Bundes-
finanzministerium hat sich mit seinem Schreiben vom 5. M�rz 2010 r�ckwir-
kend zum 1. Januar 2010 einer von den Wirtschaftsverb�nden vorgeschla-
genen L�sung angeschlossen: Die weiterhin 19 % enthaltenden Positionen 
d�rfen in einem neuen Pauschalbetrag zusammen gefasst werden, d.h. in 
einem sog. �Businesspaket� oder in einer �Servicepauschale�. Da aus diesem 
nicht abgeleitet werden kann, wie hoch der Fr�hst�cksanteil tats�chlich ist, steht 
der Weg f�r die Anwendung der Pauschalregelung wieder offen. Es ist auch zu-
l�ssig, diesen Sammelposten mit 20 % des �bernachtungspreises anzusetzen.

Ausweitung der Ist-Besteuerung
Nicht erst seit der Wirtschaftskrise prangert die CDH den Umstand an, dass 
das geltende Umsatzsteuersystem dazu f�hrt, den Unternehmen dringend 
notwendige Liquidit�t zu entziehen. Denn nach der sog. �Sollbesteuerung� 
muss die Umsatzsteuer aus Ums�tzen an das Finanzamt auch dann abge-
f�hrt werden, wenn die Gegenleistung f�r das Gesch�ft, d.h. das Geld, noch 
nicht beim leistenden Unternehmer eingegangen ist. Dies kann sich be-
sonders f�r Handelsvermittlungen negativ auswirken, da gerade bei ihnen 
h�ufig der Provisionsanspruch aus der Sicht des Umsatzsteuerrechts fr�her 
entsteht, als tats�chlich das Geld f�r die Vermittlungsleistung auf dem Konto 
des Handelsvertreters eingegangen ist.

Eine Erleichterung bringt hier die sog. �Ist-Besteuerung�, nach der die Umsatz-
steuer erst dann zu erkl�ren und an das Finanzamt abzuf�hren ist, wenn die 
Zahlung auch tats�chlich beim Unternehmer angekommen �ist�. Allerdings gilt 
die Ist-Besteuerung nicht f�r alle Unternehmen. Sie steht n�mlich nur den-
jenigen Unternehmen zur Verf�gung, die eine bestimmte Gr��e nicht �ber-
schreiten. Ma�gebliche Grenze ist der Gesamtumsatz, der im Vorjahr erzielt 
wurde; unterschieden wird zus�tzlich, ob das Unternehmen in den alten oder 
in den neuen Bundesl�ndern besteuert wird. 

F�r die Handelsvermittlungen ist daher die Ausweitung dieser Ist-Besteuerung 
bei der Umsatzsteuer besonders positiv. Seit dem 1. Juli 2009 d�rfen auch die 
Unternehmen aus den alten Bundesl�ndern, deren Gesamtumsatz im Vorjahr 
nicht h�her als 500.000 � (bis zum 30. Juni 2009 lag diese Grenze bei 
250.000 �) war, an das Finanzamt einen entsprechenden Antrag richten. F�r 
die neuen Bundesl�nder galt die 500.000 �-Grenze schon seit l�ngerem. Der 
Vorteil: F�r die Entstehung der Umsatzsteuerschuld gegen�ber dem Finanz-
amt kommt es nicht darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Provisionsanspruch 
des Handelsvertreters rechtlich entstanden ist, sondern allein darauf, wann das 
Geld  beim  Handelsvertreter  �eingegangen ist�. Von  dieser  Regelung k�nnen
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auch bilanzierende Unternehmen profitieren.

Die Erleichterung ist f�r Ost wie f�r West bis Ende 2011 befristet. Danach soll 
einheitlich f�r alle Bundesl�nder die 250.000 �-Grenze gelten. F�r eine unbe-
fristete Fortsetzung der 500.000 �-Regelung wird die CDH daher auch weiter-
hin streiten.

�� ¡�nderungen im Bereich Erbschaftsteuer

Auch im Erbschaftsteuerrecht gab es zum 1. Januar 2010 erhebliche 
�nderungen. F�r die Steuerklasse II, die insbesondere f�r Geschwister und 
Neffen gilt, wurde ein eigener neuer Steuertarif von 15 % bis 43 % eingef�hrt. 
Die Steuertarife der Steuerklassen II und III sind somit nicht mehr identisch. 
Die Tarif�nderung ist auf Erbf�lle anzuwenden, f�r die die Steuer nach dem 
31. Dezember 2009 entsteht. 

Ferner wurden die Regelungen f�r die Unternehmensnachfolge verbessert. So 
k�nnen z.B. 85 % des beg�nstigten Betriebsverm�gens von der Erbschaft-
steuer verschont werden. Voraussetzung hierf�r ist, dass die im �ber-
tragungsjahr festgestellte Lohnsumme in einem Zeitraum von 5 Jahren (fr�her 
7 Jahre) � gerechnet ab dem �bertragungszeitpunkt � nicht unterhalb von 400 
% (fr�her 650 %) liegt. Unternehmen, die nicht mehr als 20 Besch�ftigte 
haben, unterliegen nicht dieser Lohnsummenregelung. Auch der Zeitraum, in 
dem der Betrieb in seiner Substanz fortgef�hrt werden muss, wurde auf 5 
Jahre (fr�her 7 Jahre) herabgesetzt. Optiert der Erwerber zur vollst�ndigen 
Verschonung nach � 13 a Abs. 8 Erbschaftsteuergesetz, so betr�gt die ma�-
gebliche Lohnsumme 700 % (fr�her 1000 %), und es gelten ein �ber-
wachungszeitraum und eine Behaltensfrist von jeweils 7 Jahren (fr�her von 10 
Jahren). 

��¢£�nderungen im Bereich der Abgabenordnung

Durch das Steuerhinterziehungsbek�mpfungsgesetz wurde ab 1. Januar 2010 
eine Aufbewahrungspflicht auch f�r die sog. �berschusseink�nfte (Eink�nfte 
aus nicht selbst�ndiger Arbeit, aus Kapitalverm�gen, aus Vermietung und 
Verpachtung und aus sonstigen Eink�nften) eingef�hrt. Betroffen sind die-
jenigen Steuerpflichtigen, bei denen die Summe der positiven �berschuss-
eink�nfte den Betrag von 500.000 � �bersteigt. Diese Steuerpflichtigen 
m�ssen die entsprechenden Unterlagen 6 Jahre aufbewahren. Ferner wird 
eine Au�enpr�fung auch im Privatbereich zul�ssig.

��¤¥�nderungen bei den Reisekostens�tzen

Kurz vor Jahresende 2009 ver�ffentlichte das Bundesministerium der Finanz-
en neue Reisekostens�tze, die seit 1. Januar 2010 gelten. Die neuen �ber-
sichten sind auf den Internetseiten der CDH unter www.cdh.de/infor-
mation/infothek/steuern/bmf eingestellt. In Bezug auf die Hauptreisel�nder 
haben sich �nderungen insbesondere ergeben bei Finnland, Kanada, Maze-
donien und Norwegen.
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��¦§�nderungen im Bereich der Betriebsgr��enklasse

Seit dem 1. Januar 2010 gelten auch neue Gr��enklassen, die f�r die H�ufig-
keit von Betriebspr�fungen relevant sind. Die �bersicht ist auf den Internet-
seiten der CDH unter www.cdh.de/information/infothek/steuern/bmf abrufbar. 

��©̈Verfahren zur Verg�tung von Vorsteuern

Auch das Verfahren innerhalb der Europ�ischen Union zur Vorsteuer-
verg�tung wurde zum 1. Januar 2010 vereinfacht. Antr�ge sind in dem Staat, 
in dem der Antragsteller ans�ssig ist, elektronisch gegen�ber dem zu-
st�ndigen Amt zu stellen. F�r Deutschland ist dies das Bundeszentralamt f�r 
Steuern. Dieses vereinfachte Verfahren gilt jedoch nicht zur Erstattung von 
Vorsteuern, die in sog. Drittl�ndern (z.B. der Schweiz) gezahlt wurden.

Damit kann ein deutscher Unternehmer, dem im EU-Ausland Vorsteuer-
betr�ge entstanden sind, seinen Erstattungsantrag elektronisch beim Bundes-
zentralamt f�r Steuern einreichen. Das Bundeszentralamt leitet den Antrag 
elektronisch an den Erstattungsstaat weiter. Das Bundeszentralamt f�r Steu-
ern best�tigt, dass die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer g�ltig und einem
f�r Mehrwertsteuerzwecke registrierten Unternehmer geh�rt.

Die Steuerbeh�rde des Erstattungsstaates �bermittelt dem Antragsteller unver-
z�glich eine elektronische Empfangsbest�tigung. Die Pr�fung des Antrages soll
innerhalb von 4 Monaten beendet sein. Erfolgt eine versp�tete Auszahlung 
der Vorsteuerverg�tungsbetr�ge, wird der Verg�tungsbetrag verzinst. Mit 
Schreiben vom 3. Dezember 2009 nahm das Bundesministerium der Finanzen 
ausf�hrlich zur Vorsteuerverg�tung Stellung. Das Schreiben ist abrufbar im 
Internet unter www.cdh.de/information/infothek/steuern/bmf.

��ª«�nderung bei der Buchf�hrungspflicht

Darauf hinzuweisen ist ferner, dass durch das sog. Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz, dieses Gesetz trat Ende Mai 2009 in Kraft, r�ckwirkend 
seit 1. Januar 2008 auch Einzelkaufleute, die in den beiden Vorjahren nicht die 
Umsatzgrenze von 500.000 � und die Gewinngrenze von 50.000 � �ber-
schritten haben, nicht mehr zur Buchf�hrung verpflichtet sind. Berechtigt sind 
sie hierzu jedoch weiterhin, und jeder Unternehmensberater empfiehlt die 
Buchf�hrung, um �ber die hieraus gewonnenen Kennzahlen das Unternehmen 
�im Griff� zu haben.

��¬Entwicklungen bei der Abzugsf�higkeit von Kosten f�r das B�ro im 
eigenen Haus

Viel hat sich im Berichtszeitraum auch bei den Grunds�tzen zur Abzugs-
f�higkeit von Kosten f�r ein B�ro im eigenen Haus getan. Aufgrund diverser 
Gerichtsentscheidungen ist die Finanzverwaltung mittlerweile dazu �berge-
gangen, bez�glich dieses Streitpunktes alle Steuerbescheide bis zum Ab-
schluss verschiedener Verfahren vor dem Bundesfinanzhof nur noch vorl�ufig 
zu erlassen.
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Auch in diesem Gesch�ftsjahr haben sich f�r die CDH aus den internationalen 
Gesch�ftsbeziehungen ihrer Mitglieder vielf�ltige Aufgaben ergeben. Die 
Zahlen der CDH-Statistik spiegeln den anhaltenden Trend wider: Immer mehr 
Handelsvertretungen vertreten ausl�ndische Unternehmen in Deutschland 
und im grenznahen Ausland. Entsprechend diesem Trend bildete die F�rde-
rung der Zusammenarbeit der CDH-Mitglieder mit ausl�ndischen Herstellern 
einen Schwerpunkt der Verbandsarbeit. 

��®̄IUCAB � Das internationale Netzwerk

Der regelm��ige Austausch im internationalen Netzwerk der International 
Union of Commercial Agencies and Brokers (IUCAB) erm�glicht es der CDH, 
wichtige rechtliche und wirtschaftliche Informationen f�r die grenz�ber-
schreitende Zusammenarbeit der Mitglieder zu erhalten und an diese weiter-
zugeben.

��°±Jahrestagung Mailand

Am 30. April und 1. Mai 2009 fand in Mailand auf Einladung des italienischen 
Mitgliedsverbandes FNAARC die Jahrestagung der IUCAB mit Delegierten-
sitzung und Gesch�ftsf�hrersitzung unter Vorsitz ihres Pr�sidenten Kriton 
Phitidis statt. 

An der Veranstaltung nahmen rund 40 Repr�sentanten � Pr�sidenten, Ge-
sch�ftsf�hrer und Delegierte � der IUCAB-Mitgliedsverb�nde teil. Herr Ralf 
Scholz, Vorsitzender des CDH Landesverbandes K�lnBonnAachen, wurde zu 
einem der Vizepr�sidenten der IUCAB gew�hlt. 

Wichtigstes Thema der Konferenz war die auf der Initiative der CDH beru-
hende Online-Datenbank der IUCAB. Des Weiteren berichtete die IUCAB-Vize-
pr�sidentin Simonetta Maffizoli �ber ihr Engagement bei Euro-Commerce, 
Handelsvertretern in dieser Organisation eine h�here Bedeutung zukommen 
zu lassen. 

��²³Rechtsausschuss der IUCAB in Birmingham

Am 13. November 2009 trafen sich die Mitglieder der Legal Working Group 
der IUCAB auf Einladung des englischen Mitgliedsverbandes MAA in Birming-
ham. F�r die CDH nahm Indra Eberhardt teil.

Im Vordergrund der Tagung stand der Entwurf der Gruppenfreistellungsver-
ordnung nebst Leitlinien. Es wurde informiert, dass zu diesem Entwurf die 
CDH sowohl gegen�ber dem Bundeswirtschaftsministerium als auch ge-
gen�ber der EU-Kommission eine Stellungnahme abgegeben hatte. Die 
IUCAB hatte sich zus�tzlich mit einer Stellungnahme an die EU-Kommission 
gewandt. Eine gleichlautende Stellungnahme an die EU-Kommission konnte 
die IUCAB auch �ber EuroCommerce bewirken. Die Mitglieder der Legal 
Working Group diskutierten die inhaltlichen Aspekte des Entwurfs. Sie stellten 
dabei heraus, dass die jeweiligen IUCAB-Landesverb�nde �ber die Wichtigkeit
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und Brisanz der �nderungen unterrichtet werden und sie dieses Wissen auch 
an ihre Mitglieder weitergeben m�ssen.

��µ́International Database

Auf Initiative der CDH soll eine internationale Plattform als Online-Ver-
tretungsvermittlung in allen IUCAB-Mitgliedstaaten geschaffen werden. Vorbild 
hierzu ist die deutsche Datenbank www.handelsvertreter.de. Die technische 
Umsetzung und Organisation liegt bei der Firma INCREON, die auch die 
deutsche Plattform betreut. 

Bereits beteiligt haben sich an der International Database die Verb�nde aus 
�sterreich und Schweden, bis Juni wollen auch die Verb�nde aus Frankreich, 
Gro�britannien, D�nemark und den Niederlanden die Vertr�ge hierzu 
unterzeichnen.  

��¶·Internationale Veranstaltungen

��¹̧Rechtsanwaltsforum Z�rich

Am 9. und 10. Oktober 2009 fand in Z�rich das sechste 
internationale CDH-Rechtsanwaltsforum statt. An diesem 
Treffen nahmen wieder Vertrauensanw�lte der CDH aus 
ganz Europa teil. Vertreten waren in Z�rich die L�nder 
Belgien, Frankreich, Gro�britannien, Italien, Niederlande, 
�sterreich, Polen, die Schweiz als Gastgeber, Spanien 
und Deutschland. Besonders begr��en durfte die CDH mit 

Slowenien ein weiteres Land aus den neuen EU-Mitgliedstaaten.

Der erste Tag war ausgef�llt mit Vortr�gen zu den unterschiedlichsten The-
men, sowohl aus dem Bereich des Handelsvertreterrechts als auch aus an-
deren Bereichen, die f�r Handelsvertreter von Bedeutung sind. Dr. Andr� 
Thouvenin berichtete zun�chst zur �Aktuellen Rechtsprechung zum Ausgleichs-
anspruch in der Schweiz�. Danach informierte Indra Eberhardt die Teilnehmer 
�ber �Aktuelle Entwicklungen der Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) nebst 
Leitlinien�. Dr. Karl-Heinz Thume referierte �ber �Der neue � 89 b HGB in 
Deutschland� und zuletzt unterrichteten Dr. Irene Grassi und Eva Knickenberg-
Giardina die Teilnehmer �ber �Die wichtigsten �nderungen infolge des neuen 
Kollektivvertrags f�r Handelsvertreter in Italien�.

Der zweite Tag war gef�llt mit Berichten zu den neuesten Entwicklungen im 
Handelsvertreterrecht in den Teilnehmerl�ndern. Hier gab es Berichte zur 
Zwangsvollstreckung, die Handhabung zum Buchauszug, zum Ausgleichs-
bzw. Entsch�digungsanspruch sowie zur neuesten Rechtsprechung. 

Bereichert wurde das Forum durch einen gemeinsamen �Ap�ro� in der 
�Nietturm Bar� am ersten Abend, gemeinsame Abendessen im �La Salle� und 
im �Gasthaus zum R�den� sowie eine Stadtrundfahrt mit anschlie�endem 
Rundgang durch die Altstadt von Z�rich.
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��º»8. Deutscher Au�enwirtschaftstag in Bremen

Am 24. und 25. November 2009 fand im Congress Centrum Bremen der 8. 
Deutsche Au�enwirtschaftstag unter dem Motto �Good New Europe � M�rkte 
der Zukunft� statt. Die CDH war erneut Kooperationspartner und pr�sentierte 
sich mit einem gut besuchten Informationsstand. 

Er�ffnet wurde der 8. Deutsche Au�enwirtschaftstag von Dr. Bernd Pfaffen-
bach, Staatssekret�r im Bundeswirtschaftsministerium, Jens B�rnsen, B�rger-
meister der Stadt Bremen und Hans Heinrich Driftmann, Pr�sident des DIHK. 
W�hrend eines Empfangs der rund 700 Teilnehmer im historischen Bremer 
Rathaus wurde auch der Preis der Deutschen Au�enwirtschaft verliehen. Jaap 
W.B. Baron van Till, Hauptgesch�ftsf�hrer der IUCAB, nahm als Experte an 
der Podiumsdiskussion �Partnerland Frankreich� mit den Themenschwer-
punkten �Bedeutung der Handelsvertreter im deutsch-franz�sischen Waren-
verkehr� und �Rechtsfragen zum Aufbau von Vertriebsnetzen�, die im Rahmen 
des Wirtschaftstages stattfand, teil.

��¼½Neue Regelungen auf Europ�ischer Ebene

��¾¿Stellungnahme zur Revision der Vertikal-Gruppenfreistellungsverord-
nung (Vertikal-GVO) und deren Leitlinien

Die Europ�ische Kommission hat am 28. Juli 2009 den Entwurf der Neu-
fassung der Vertikal-GVO sowie deren Leitlinien ver�ffentlicht. Diese be-
sch�ftigt sich mit der Freistellung bestimmter Vereinbarungen im vertikalen Ver-
trieb vom Wettbewerbsverbot des Art. 101 Abs. 1 EG-Vertrag. Handels-
vertretervertr�ge werden in den Leitlinien zur Vertikal-GVO ganz vom An-
wendungsbereich des Art. 101 Abs. 1 EG-Vertrag ausgenommen. 

Zu diesem Entwurf hat die CDH gegen�ber dem Bundeswirtschafts-
ministerium und der Europ�ischen Kommission eine Stellungnahme abge-
geben. Die Neufassung der Leitlinien, insbesondere die in Kapitel II. �Grund-
s�tzlich nicht unter Art. 101 Abs. 1 EG fallende vertikale Vereinbarungen� zu 
Handelsvertretervereinbarungen getroffenen Regelungen, sind von der CDH 
insbesondere deshalb schon begr��t worden, weil sie die Transparenz und 
�bersichtlichkeit der Regelungen erheblich verbessern. Positiv zu bewerten 
war vor allem, dass die Unterscheidung zwischen echten und unechten 
Handelsvertretervertr�gen aufgehoben wurde, wie dies von der CDH bereits 
zu der jetzt geltenden Fassung gefordert worden war. 

Mit Datum vom 15. Januar 2010 hat die Europ�ische Kommission einen �ber-
arbeiteten Entwurf der Neufassung der Vertikal-GVO sowie deren Leitlinien 
ver�ffentlicht. Die CDH hat die dort eingef�gten �nderungen sehr begr��t. 
Diese zeigten, dass die Kommission in Teilbereichen den Anregungen der 
CDH gefolgt ist. Da jedoch trotz der �nderungen weiterhin negative 
Auswirkungen auf den Vertriebssektor zu bef�rchten sind, hat die CDH sowohl 
an das Bundeswirtschaftsministerium sowie auch an die Europ�ische 
Kommission  eine kurze Einsch�tzung zum �berarbeiteten Entwurf abgegeben.
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Die endg�ltige Fassung der neuen Vertikal-GVO soll am 1. Juni 2010 in Kraft 
treten. 

��ÀÁ�berarbeitung Incoterms

Die Incoterms (International Commercial Terms = Internationale Handels-
klauseln) sind von der Internationalen Handelskammer (ICC) aufgestellte 
Regelungen zur Auslegung von Vertr�gen im internationalen Warenverkehr. 
Geregelt wird dort in erster Linie die Lieferung von Waren vom Verk�ufer an 
den K�ufer; insbesondere wer die Transportkosten und das Verlustrisiko ab 
welchem Zeitpunkt zu tragen hat. Die Incoterms haben keine Gesetzeskraft, 
sie werden vom Gericht nur herangezogen, wenn sie wirksam � gleichsam 
AGB � in den Vertrag mit einbezogen wurden. Die Incoterms sind in ver-
schiedenen Codes geregelt (bspw. EXW, FOB, CIF), die die jeweiligen 
Verpflichtungen von Verk�ufer und K�ufer angeben.

Die Incoterms wurden zuletzt im Jahre 2000 (�Incoterms 2000�) ge�ndert. Nun 
findet eine erneute Revision (�Incoterms 2010�) statt. Die CDH nimmt 
regelm��ig an den Sitzungen der Arbeitsgruppe teil, die sich mit der Neu-
fassung der Incoterms besch�ftigt. Durch die Revision soll eine bessere Dar-
stellung erreicht werden. Meist sind die Klauseln an sich inhaltlich gar nicht 
bekannt, sie werden einfach von der �berschrift her angewandt. Schwerpunkt 
ist daher insbesondere weitere, klarere, f�r die Praxis verst�ndlichere 
Fassungen zu finden. Auch wurden die 13 Codes auf 10 Codes verringert. Es 
wurde deutlich zwischen f�r alle Bereiche geltenden Codes und solchen, die 
nur f�r den Transport per Schiff gelten, getrennt. Insgesamt wurden drei Ent-
w�rfe ausgegeben. Die neuen �Incoterms 2010� sollen noch 2010 ver-
�ffentlicht werden. 

��ÂÃStellungnahme zum Richtlinienvorschlag Zahlungsverzug (Small 
Business Act � SBA)

Im April 2009 hat die europ�ische Kommission einen Richtlinienvorschlag 
KOM (2009)126 zur Bek�mpfung von Zahlungsverzug im Gesch�ftsverkehr 
unter Ber�cksichtigung der Initiative f�r kleine und mittlere Unternehmen in 
Europa (Small Business Act � SBA) ausgearbeitet und vorgelegt. Durch 
diesen Vorschlag soll die bereits bestehende Richtlinie 2000/35/EG zur 
Bek�mpfung von Zahlungsverzug vom 29. Juni 2000 abge�ndert und Aspekte 
des SBA eingef�gt werden. Dies soll zur Verbesserung der Liquidit�t von 
kleinen und mittleren Unternehmen � insbesondere in Zeiten der Wirtschafts-
krise � beitragen. Die Richtlinie gilt f�r alle Zahlungen, die als Entgelt im Ge-
sch�ftsverkehr zu leisten sind.

Die CDH hat den Richtlinienvorschlag in ihrer Stellungnahme gegen�ber dem 
Bundesjustizministerium ausdr�cklich begr��t. Angesichts der aktuellen 
Wirtschaftskrise und der generell festzustellenden schlechten Zahlungsmoral 
der Schuldner seien dringend Ma�nahmen zur Verbesserung der Zahlungs-
moral von Wirtschaftsunternehmen und �ffentlichen Stellen zu ergreifen. Mit 
der Einf�hrung der Verpflichtung zur Zahlung einer Entsch�digung f�r die Bei-
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treibungskosten sowie einer Entsch�digung in H�he von 5 % des ausstehen-
den Betrags werde ein positiver Einfluss auf die Schuldner genommen. Zwar 
sind die Mitgliedsunternehmen der CDH vom Zahlungsverzug der Kunden 
ihrer Auftraggeber nicht unmittelbar betroffen, dieser trifft sie jedoch h�ufig oft 
mittelbar �ber die Zahlung der Provision, denn diese h�ngt in der Regel von der 
erfolgten Bezahlung des vermittelten Gesch�fts seitens des Kunden ab. Damit 
haben auch die Mitgliedsunternehmen der CDH ein elementares Interesse, 
dass der Kunde rechtzeitig an den Hersteller seine Rechnung begleicht.

��ÄÅRom I�Verordnung in Kraft

Am 17. Dezember 2009 trat die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europ�-
ischen Parlaments und des Rates �ber das auf vertragliche Schuldverh�ltnisse 
anzuwendende Recht vom 17. Juni 2008 (Rom I-Verordnung) in Deutschland in 
Kraft und wurde somit geltendes Recht. Die Rom I-Verordnung ist eine Ver-
ordnung der EU, die das Internationale Privatrecht der Europ�ischen Ge-
meinschaft im Bereich vertraglicher Schuldverh�ltnisse in Zivil- und Handels-
sachen regelt. Sie l�st das �bereinkommen von Rom �ber das auf vertrag-
liche Schuldverh�ltnisse anzuwendende Recht vom 19. Juni 1980 (EV�) ab, 
das in Deutschland durch die Art. 27-37 Einf�hrungsgesetz zum BGB 
(EGBGB) umgesetzt wurde. Die Rom I-Verordnung ist in Deutschland un-
mittelbar anwendbares Recht (Art. 3 Abs. 1b EGBGB). Die Art. 27-37 EGBGB 
wurden durch Gesetz vom 25. Juni 2009, BGBl. 2009 I S. 1574, ersatzlos 
gestrichen. Die Rom I-Verordnung findet nur auf Schuldverh�ltnisse Anwen-
dung, die ab dem 17. Dezember 2009 geschlossen wurden/werden. Auf 
Schuldverh�ltnisse die vor diesem Zeitpunkt geschlossen werden, sind die 
alten Regelungen der Art. 27-37 EGBGB weiterhin anzuwenden. F�r Handels-
vertreter- und Vertragsh�ndlervertr�ge ist Art. 4 Abs. 1f der Rom I-Verord-
nung von besonderer Bedeutung. Dieser regelt das auf den Vertriebsvertrag 
anwendbare Recht, wenn dort keine Rechtswahl getroffen wurde, und be-
stimmt, dass Vertriebsvertr�ge, soweit die Parteien keine Rechtswahl ge-
troffenen haben, dem Recht des Staates unterliegen, in dem der Vertriebs-
unternehmer seinen gew�hnlichen Aufenthalt hat. Es ist darauf abzustellen, in 
welchem Staat sich der Vertriebsunternehmer gew�hnlich aufh�lt. Dies wird in 
der Regel dort sein, von wo aus er seine Vertriebst�tigkeit aus�bt. Damit 
unterliegt regelm��ig der Vertriebsvertrag zwischen einem Hersteller im 
Ausland und einem deutschen Handelsvertreter mit deutschem Vertriebsge-
biet dem deutschen Recht.

��ÆÇNeue Brosch�re zu Handelsvertretergesetzen in Europa

In den vergangenen Jahren sind die L�nder der EU immer mehr zusammen-
gewachsen, die Grenzen wurden aufgehoben. Der Handel kann innerhalb der 
Union ungehinderter florieren. Die neue, vollst�ndig �berarbeitete und 
wesentlich erweiterte Brosch�re der CDH �Die Handelsvertretergesetze in 
allen 27 EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der Schweiz� beinhaltet die 
Handelsvertretergesetze aus allen EU-Mitgliedstaaten, Norwegen und der 
Schweiz in deutscher Sprache in der aktuellen Fassung (Stand: 1. Januar 
2010) sowie die Handelsvertreterrichtlinie der EU.
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��ÈÉKrankengeldanspr�che wiedereingef�hrt � Ende der Wahltarife

Seit dem 1. August 2009 haben gesetzlich krankenversicherte Selbst�ndige 
wieder die M�glichkeit, einen Anspruch auf Krankengeld zu erwerben. Damit 
hat die Bundesregierung ihr Gesetz zur ��nderung arzneimittelrechtlicher und 
anderer Vorschriften�, mit welchem zum 1. Januar 2009 der Krankengeldan-
spruch f�r Selbstst�ndige in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
abgeschafft wurde, wieder r�ckg�ngig gemacht. Auch die CDH hatte sich f�r 
die Wiedereinf�hrung eines Anspruches auf Krankengeld f�r Selbstst�ndige 
eingesetzt. 

Die Bundesregierung ordnete die Krankengeldan-
spr�che zum 1. August 2009 nochmals neu, da sie 
dahingehend �berzeugt werden konnte, dass die ge-
setzlichen Vorgaben zur Vermeidung von ungerecht-
fertigten Belastungen insbesondere �lterer Versicher-
ter und zur Verwaltungsvereinfachung angepasst 
werden mussten. Selbst�ndig T�tige erhalten seither 

wieder die M�glichkeit, sich wie versicherungspflichtige Arbeitnehmer zum all-
gemeinen Beitragssatz mit einem gesetzlichen Anspruch auf Krankengeld zu 
versichern. Macht der Versicherte von dieser Option Gebrauch, hat er ab der 
siebten Woche der Arbeitsunf�higkeit einen Anspruch auf Krankengeld. Die 
Wahlerkl�rung konnte bis zum 30. September 2009 mit Wirkung vom 1. Au-
gust 2009 abgegeben werden. W�hlt der Versicherte diese �gesetzliche 
Option�, betr�gt der Beitragssatz 14,9 % (der allgemeine Beitragssatz) statt 
14,3 % (erm��igter Beitragssatz). Dies rechnet sich in den meisten F�llen �
gerade bei �lteren Versicherten. Denn die Beitragssatzdifferenz zwischen er-
m��igtem und allgemeinem Beitragssatz i.H.v. 0,6 % wird in der �ber-
wiegenden Anzahl der F�lle niedriger sein als die Pr�mie, die bisher in einem 
privat zu versichernden Krankengeld-Wahltarif monatlich zu zahlen war. F�r 
hauptberuflich selbst�ndig T�tige gilt damit wieder ein gemeinsamer, ein-
heitlicher Krankengeld-Tarif. Die Gestaltung der Krankengeld-Absicherung mit 
individuellen Pr�mien und Leistungen f�r Selbst�ndige ist damit wieder Ver-
gangenheit.

��ÊËAnforderungen herabgesetzt an den Nachweis geringeren Ein-
kommens bei unverh�ltnism��iger Belastung in der GKV

Die Beitragsh�he freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherter Selbst�ndiger f�hrt nicht selten zu Auseinandersetzungen mit der 
Krankenkasse. Gehen die Einnahmen des Selbst�ndigen sp�rbar zur�ck, ist 
es nachvollziehbar, dass er die laufenden monatlichen Krankenkassen-
beitr�ge so schnell wie m�glich reduzieren will. Insbesondere die Aus-
wirkungen der Wirtschaftskrise f�hrten im Jahr 2009 und 2010 dazu, dass 
auch zahlreiche CDH-Mitglieder sich mit ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
dar�ber auseinander zu setzen hatten, in welcher Form bzw. mit welchen 
Mitteln die verschlechterte Einkommenslage nachgewiesen werden muss. 
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Das Bundessozialgericht hatte den Krankenkassen nun gerade im Herbst 
2009 � Urteil vom 2. September 2009 � den R�cken gest�rkt, indem es 
entschied, dass freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte 
Selbst�ndige die Herabsetzung der laufenden Krankenkassenbeitr�ge bei 
r�ckl�ufigem Einkommen erst dann verlangen k�nnen, wenn dieses durch die 
Vorlage eines neuen Einkommensteuerbescheides nachgewiesen wird. 
Gerade wegen der Wirtschaftskrise und zahlreichen Interventionen gegen�ber 
deren Spitzenverband, die auch von der CDH unterst�tzt wurden, haben sich 
die gesetzlichen Krankenkassen dennoch zu einer �nderung bei der 
Nachweisf�hrung bei unverh�ltnism��iger Belastung der betroffenen Selb-
st�ndigen durchgerungen. 

Nach einem internen Vermerk der Abteilung Systemfragen des Spitzenver-
bandes der gesetzlichen Krankenkassen werden n�mlich die Anforderungen 
an die Nachweisf�hrung f�r ein geringeres Arbeitseinkommen erheblich 
herabgesetzt. In der betreffenden Sitzung der Fachkonferenz �Beitr�ge� wurde 
zwar bestimmt, dass f�r die objektive Feststellung des Arbeitseinkommens 
und mithin des Gewinns aus der selbst�ndigen T�tigkeit weiterhin alleine der 
Einkommensteuerbescheid heranzuziehen ist, und an dieser Art der Nach-
weisf�hrung wird auch vom Grundsatz her festgehalten. Allerdings kann von 
der Beitragsbemessung auf der Grundlage des aktuellen Einkommensteuer-
bescheides dann abgewichen werden, wenn die Beitragsbemessung eine an 
der tats�chlichen wirtschaftlichen Leistungsf�higkeit gemessene unverh�ltnis-
m��ige Belastung darstellt. Eine unverh�ltnism��ige Belastung wird nunmehr 
angenommen, wenn das aktuelle Arbeitseinkommen um mehr als ein Drittel 
gegen�ber dem � laut Einkommensteuerbescheid zuletzt festgesetzten 
Arbeitseinkommens � ohne Beachtung der Beitragsbemessungsgrenze �
reduziert ist. 

Auch diesen R�ckgang des Arbeitseinkommens muss der betroffene Selb-
st�ndige allerdings gegen�ber seiner gesetzlichen Krankenkasse nachweisen. 
Nach der derzeitigen Gesetzeslage k�nnen die Krankenkassen jedoch als 
ma�geblichen Nachweis daf�r nur eine amtliche Unterlage der Finanzver-
waltung akzeptieren. Eine entscheidende Erleichterung f�r den betroffenen 
Selbst�ndigen bedeutet es insoweit, dass hierf�r bereits die Vorlage eines 
herabgesetzten Vorauszahlungsbescheides zur Einkommensteuer als hin-
reichender Nachweis dieser Einkommensverschlechterung gen�gen soll. Die 
auf der Grundlage eines derartigen Vorauszahlungsbescheides ermittelten 
geringeren Beitr�ge werden von der gesetzlichen Krankenkasse dann aller-
dings einstweilig festgesetzt. Diese vorl�ufige Beitragsfestsetzung endet dann 
mit der Vorlage des neuen � aktuellen � Einkommensteuerbescheides. Die f�r 
die Zeit der einstweiligen Beitragsfestsetzung zu zahlenden Beitr�ge werden 
endg�ltig auf der Grundlage des Einkommensteuerbescheides f�r das ma�-
gebliche Veranlagungsjahr erhoben. Bei der verringerten Beitragsfestsetzung 
muss die Krankenkasse allerdings nach wie vor die Grundlagen der Mindest-
beitragsbemessung f�r hauptberuflich Selbst�ndige beachten und es d�rfen 
diese auch nicht unterschritten werden. F�r diese einstweilige Beitragsbe-
messung auf der Grundlage des Vorauszahlungsbescheides ist ein formloser 
Antrag des freiwillig versicherten Selbst�ndigen bei seiner Krankenkasse aus-



SOZIALPOLITIK

29

reichend. Die Beitrags�nderung erfolgt dann mit Beginn des auf die Antrag-
stellung und Vorlage des Vorauszahlungsbescheides folgenden Monats.

Ingesamt bedeutet dies f�r die in der gesetzlichen Krankenversicherung ver-
sicherten Selbst�ndigen einen nicht zu untersch�tzenden Liquidit�tsgewinn, 
da eine Verschlechterung der Einkommenslage so viel zeitn�her ber�ck-
sichtigt werden kann. Ebenfalls ist sich zu vergegenw�rtigen, dass eine nach-
tr�gliche Erstattung von Beitr�gen, die aufgrund eines Einkommenssteuer-
bescheides erhoben wurden, in der gesetzlichen Krankenversicherung nie-
mals stattfindet.
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��ÌÍNeues Batteriegesetz

Am 1. Dezember 2009 sind das neue Batteriegesetz (BattG) und die dazuge-
h�rige Verordnung zur Durchf�hrung des Batteriegesetzes (BattGDV) in Kraft 
getreten. Sie l�sten die alte Batterieverordnung ab und verpflichteten alle Erst-
inverkehrbringer von Batterien und Akkus in Deutsch-
land, sich bis zum 28. Februar 2010 beim Umwelt-
bundesamt mit bestimmten Angaben anzumelden 
und sich an einem �Gemeinsamen R�cknahme-
system� zu beteiligen, oder selbst ein solches einzu-
richten. Die CDH hat die Mitglieder �ber diese neuen 
Vorschriften und �ber die Vorgehensweise, um ihnen zu entsprechen, im H&V 
Journal und auf ihrer Internetseite umfassend informiert. Vereinzelt wurden 
auch telefonische Beratungsgespr�che mit betroffenen CDH-Mitgliedern ge-
f�hrt.

��ÎÏElektroger�tegesetz

Das l�ngst in Kraft getretene Elektroger�tegesetz wurde durch ein Urteil des 
Verwaltungsgerichts Ansbach im Berichtsjahr noch einmal Gegenstand der 
CDH-Arbeit. Das Gericht hatte mehrere Anfechtungsklagen gegen Kostenbe-
scheide der Stiftung Elektronik-Altger�te (EAR) zu beurteilen. Die Grundlage 
der Bescheide bildet die Elektro- und Elektronikgesetz-Kostenverordnung 
(ElektroGKostV). 

In seinem Urteil vom 27. Mai 2009 entschied das Gericht, dass diese vom 
Bundesministerium f�r Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 
erlassene Geb�hrenordnung unwirksam ist und folglich keine ausreichende 
Rechtsgrundlage f�r etwaige Geb�hrenordnungen darstellt. Da dem Verfahren 
grunds�tzliche Bedeutung beigemessen wurde, hat das Gericht die Berufung 
zugelassen, welche von der EAR beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
eingelegt wurde.

Die CDH empfahl ihren betroffenen Mitgliedsunternehmen deshalb unter 
Hinweis auf das Urteil und das anh�ngige Verfahren, Widerspruch gegen alle 
noch anh�ngigen und k�nftigen Kostenbescheide der Stiftung Elektronik-
Altger�te (EAR) einzulegen und gleichzeitig das Ruhen des Verfahrens zu 
beantragen. Dies bewirkt die Wahrung des Rechtes auf R�ckzahlung, wenn 
das Verfahren mit einem entsprechenden Ergebnis abgeschlossen wird.

��ÐÑQualifizierungs- und Fortbildungspflicht f�r LKW-Fahrer

Im Berichtsjahr waren die CDH-Mitgliedsunternehmen, die Werkverkehr 
betreiben, �ber neue Qualifizierungs- und Fortbildungspflichten f�r LKW-
Fahrer zu informieren. LKW-Fahrer, die Fahrzeuge �ber 3,5 t zul�ssigem 
Gesamtgewicht im gewerblichen G�terkraftverkehr, aber auch im Werkverkehr
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bewegen, m�ssen seit dem 10. September letzten Jahres k�nftig alle 5 Jahre 
eine 35-st�ndige Fortbildungsschulung absolvieren, um ihre Fahrerlaubnis 
auch weiterhin gewerblich nutzen zu k�nnen. LKW-Fahrer, die am 10. 
September 2009 noch keinen F�hrerschein der Klassen D1, D1E, D und DE 
besa�en, m�ssen seitdem zus�tzlich die sogenannte �Berufskraftfahrer-
Qualifizierungs-Pr�fung� ablegen. Wer am 10. September 2009 die ent-
sprechende Fahrerlaubnis bereits hatte, ist davon befreit, muss aber 
regelm��ig zur Weiterbildung.
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�Trends erkennen �
M�rkte erobern�

��ÒÓXIV. Informations-Forum des CDH-Forschungsverbandes

Die in ihrem Ausma� unerwartete Rezession und die 
damit vielfach in Zusammenhang stehenden struktu-
rellen Ver�nderungen auf den M�rkten verlangen 
auch von den Handelsvertretungen neue Ans�tze bei 
ihren vertrieblichen Aktivit�ten. Mit der Frage, wie den 
neuen Herausforderungen Paroli geboten werden kann, besch�ftigte sich das 
XIV. Informations-Forum des CDH-Forschungsverbandes, das unter dem Motto 
�Trends erkennen, M�rkte erobern� am 19. November 2009 in Berlin stattfand.

�Mega-Trends - Wie kann der Vertrieb davon profitieren?� Ulrich Eggert, 
Trend- und Handelsforscher aus K�ln, lie� die Forums-Teilnehmer zu Beginn 
in die Zukunft der M�rkte und des Konsums blicken. Wie wandelt sich die 
Nachfrage? Wie sieht unsere Gesellschaft in 20 Jahren aus? Worauf m�ssen 
sich Handel und Industrie einstellen? Diese und andere Fragen wurden von 
ihm beleuchtet.

�Erfolgreich durch Spezialisierung�: Unternehmen gleich welcher Art sind in 
der heutigen Zeit mehr und mehr gezwungen, differenzierteren Bed�rfnis-
auspr�gungen zu folgen und entsprechende Produkte, Dienstleistungen bzw. 
Probleml�sungen am Markt anzubieten. Nur so k�nnen sie grundlegenden 
Ver�nderungen in den Marktstrukturen entsprechen und die Unternehmens-
existenz auf Dauer sichern. Wie Unternehmen aus dem Verdr�ngungs-
wettbewerb dadurch herauskommen, dass sie sich spezialisieren, war das 
Thema von Dr. Kerstin Friedrich, Inhaberin der Unternehmensberatung 
�darwin consulting�, aus D�nsen. 

�Schleichwege ins Kundenhirn� war der Vortrag von Dr. Hans-Georg H�usel, 
Vorstand der Unternehmensberatung Gruppe Nymphenburg und Autor vieler 
Fachb�cher, aus M�nchen. Er ging der Frage nach, warum Kunden kaufen 
und wie man mit Neuromarketing zu einem noch gr��eren Verkaufserfolg 
kommen kann. Beim Neuromarketing gehe es darum, die Erkenntnisse der 
Hirnforschung danach zu �berpr�fen, welche auf das Marketing �bertragbar 
sind und f�r Marketing und Vertrieb nutzbar gemacht werden k�nnen. 

�ber das Thema �Fit for the Job� sprach Dr. Alex Witasek, Arzt f�r Allgemein-
medizin und �rztlicher Direktor eines Gesundheitszentrums, der Wege zu 
mehr Leistung, Begeisterung und Wohlbefinden aufzeigte.

��ÔÕVorstand und Kuratorium des CDH-Forschungsverbandes be-
st�tigt

Im Rahmen des Informations-Forums fand auch die Mitgliederversammlung 
des CDH-Forschungsverbandes statt. Neben der Rechnungslegung und der 
Abgabe des Gesch�ftsberichtes stand die Wahl des Kuratoriums und des 
Vorstandes auf der Tagesordnung. Im Amt des Vorsitzenden wurde Eberhard 
Runge, Hamburg, best�tigt.
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Stellvertretende Vorsitzende des CDH-Forschungsverbandes sind weiterhin: 
Dr. Wolf-Michael M�ller, Hannover, und G�nther Wei�er, Herne. Zum 
Kuratorium des CDH-Forschungsverbandes geh�ren neben dem Vorstand f�r 
die n�chsten beiden Jahre Dipl.-Kfm. Christian K�chlin, Hamburg, und Kai-
Michael Stegemann, Kiel. Das CDH-Pr�sidium ist durch CDH-Vizepr�sidentin 
Renate Karmann vertreten.

��Ö×Unternehmenskompass 2009

Exklusiv f�r Handelsvertreter CDH hat der CDH-Forschungsverband, wie 
jedes Jahr, den Unternehmenskompass angeboten. Damit lassen sich die 
Zahlen des eigenen Betriebes vom Vorjahr mit den entsprechenden Daten 
anderer Handelsvermittlungsbetriebe, mit Durchschnittswerten der eigenen 
Branche oder Durchschnittswerten der Umsatzgr��enklasse des eigenen 
Betriebes vergleichen. Der Unternehmenskompass erm�glicht so den �berbe-
trieblichen Vergleich von Kostenstrukturen und Leistungskennzahlen und 
somit echtes Benchmarking. Das macht ihn zu einem wertvollen Instrument 
zur Unternehmensf�hrung. Die jeweiligen Teilnehmerdaten werden selbstver-
st�ndlich so aufbereitet und anonymisiert, dass es nicht m�glich ist, andere 
Betriebe, au�er dem eigenen, zu identifizieren. 

Die eigenen Unternehmensdaten und die Ver-
gleichsdaten werden f�r jeden Teilnehmer zu 
Tabellen und Grafiken aufbereitet, und zwar kurz, 
�bersichtlich und pr�gnant. Die Ermittlung von 
St�rken und Schw�chen und deren Ursachen wird 
damit erleichtert. Das erm�glicht korrigierende 
Ma�nahmen und die Festlegung realistischer 
Ziele. Neben den rein betriebswirtschaftlichen Da-

ten wird auch die Intensit�t der Kundenbindung untersucht und dargestellt, so 
dass es m�glich wird, diese zu vergleichen. Jeder teilnehmende Betrieb erh�lt 
einen individuell f�r ihn erstellten Unternehmenskompass und zus�tzlich auch 
allgemeine �bersichten.

Selbstverst�ndlich war es im Berichtsjahr wieder m�glich, die Erhebungsdaten 
am eigenen PC einzugeben und via Intranet an das Institut f�r Handels-
forschung zu �bermitteln. Auf die gleiche Weise waren auch die Ergebnisse 
erh�ltlich. Bei diesem Online-Betriebsvergleich wird durch verschiedene Ma�-
nahmen maximale Sicherheit gew�hrleistet. Selbstverst�ndlich kann eine Be-
teiligung aber auch weiterhin durch das Ausf�llen und �bersenden der ent-
sprechenden Erhebungsunterlagen erfolgen. Bei allen Fragen zu Erl�sen und 
Kosten im (Online-)Erhebungsbogen ist das jeweilige Konto oder sind die je-
weiligen Konten des DATEV-Spezialkontenrahmens (SKR) 03 angegeben, in 
denen die abgefragten Angaben zu finden sind. Das erleichtert die Beant-
wortung wesentlich. Dieser Kontenrahmen wird von Handelsvertretungen, die 
DATEV-Kunden sind, am h�ufigsten verwendet. Mit dem Unternehmens-
kompass steht allen CDH-Mitgliedsunternehmen, unabh�ngig von ihrem 
Wirtschaftszweig, ihrer Rechtsform und Unternehmensgr��e, ein hoch-
wertiges Analyseinstrument zur Unternehmensf�hrung zur Verf�gung.
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��ØÙMikrokredite f�r Kleinunternehmen

Im Berichtsjahr war eine F�lle von Informationen �ber F�rderprogramme zu 
sichten und im Hinblick auf die Relevanz f�r die CDH-Mitgliedsunternehmen 
zu bewerten. Die Ausweitung der f�r CDH-Mitglieder unmittelbar nutzbaren 
F�rderm�glichkeiten geschah fast ausschlie�lich im Rahmen bereits be-
stehender F�rderprogramme. Eine Ausnahme ist ein gesonderter Mikrokredit-
fonds der Bundesregierung f�r junge Unternehmen und Kleinbetriebe in H�he 
von 100 Mio �, �ber den die CDH-Mitgliedsunternehmen informiert wurden. 
Damit soll die Kreditversorgung von Kleinbetrieben und Selbst�ndigen ver-
bessert werden, die nur sehr kleine Darlehen be-
n�tigen und allein schon deshalb oft Probleme haben, 
ein solches Darlehen zu erhalten. Die CDH hat bei 
fr�heren Gelegenheiten immer wieder auf diese Pro-
blematik hingewiesen. Die Bankenkrise hat dieses Pro-
blem noch versch�rft und damit zur Einrichtung dieses 
Kreditfonds beigetragen. Er wird von der genossen-
schaftlichen GLS Bank in Bochum verwaltet.

Die GLS Bank vergibt aus dem Fonds Darlehen von bis zu 20.000 �, die eine 
Laufzeit von bis zu drei Jahren haben k�nnen. Dabei m�ssen die Unternehmen 
weniger Sicherheiten stellen, als Banken �blicherweise verlangen. Zwar werden 
auch Sicherheiten, etwa von Angeh�rigen, verlangt, aber auch wer einen ab-
schl�gigen Bescheid von seiner Hausbank auf einen herk�mmlichen Kredit-
antrag bekommen hat, kann aus dem Mikrofinanzfonds Geld bekommen. 
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��ÚÛCDH-Sommercamp mit gro�em Erfolg

Die CDH und das Institut f�r Handelsforschung (IfH) haben ihre Idee, 
fundiertes Wissen f�r die Praxis in einer Freizeitatmosph�re zu vermitteln, 

2009 ein f�nftes Mal umgesetzt. Das Sommer-
camp vom 12. bis 14. Juli in K�ln stie� auf gro�e 
Resonanz und wurde von den Teilnehmern sehr 
positiv bewertet. Diese Tagung stellt eine einzig-
artige Weiterbildungsform f�r Chefs und Junioren 
von Handelsvertretungen dar, die sich auf neue 
Aufgaben in dynamischen M�rkten vorbereiten 
und ihre betriebswirtschaftliche und vertriebliche 

Kompetenz st�rken wollen. Engagierte Mitarbeiter k�nnen ebenfalls in dieser
Weiterbildungsinitiative f�r k�nftige Aufgaben trainiert und motiviert wer-
den.

In Fachvortr�gen und Diskussionen mit kompetenten Referenten setzten sich 
die Teilnehmer mit dem kompakten Managementwissen f�r Handelsvertreter 
und Mitarbeiter mit F�hrungsverantwortung auseinander. Die Teilnehmer 
haben gelernt,

�� mit wachsender Komplexit�t, h�herem Wettbewerbsdruck und neuen Ri-
siken umzugehen;

�� Entscheidungen aus unternehmerischer Sicht strategisch richtig zu treffen;
�� eigene Konzepte zu entwerfen;
�� Kosten- und Leistungsstrukturen eines Unternehmens aus verschiedenen 

Blickwinken besser zu beurteilen.

Themen waren im vergangenen Sommercamp: 

�� Zeit-, Selbst- und Stressmanagement 
�� Wo dr�ckt uns der Schuh in kritischen Zeiten? Erfahrungsaustausch  

zwischen den Seminarteilnehmern
�� �Ich habe da so eine Idee� � aber ohne einen guten Business-Plan 

scheitert h�ufig die Umsetzung in die Praxis
�� Aus der Praxis f�r die Praxis: Strategische Weichenstellung f�r die Zu-

kunft
�� Die Wahl der �richtigen� Rechtsform f�r Handelsvertretungen
�� Fremdkapital in der Krise 
�� Auf zu neuen Ufern � Was bei der �bernahme einer Vertretung aus dem 

Ausland zu beachten ist
�� Was l�uft richtig oder falsch in meiner Handelsvertretung?

Durch zahlreiche Beispiele wurde der Praxistransfer sichergestellt, in Ge-
spr�chen und im Meinungsaustausch wurden die Themen vertieft.

Vom 4. bis 6. Juli 2010 wird in Berlin das n�chste Sommercamp angeboten.
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��ÜÝVertriebsangebote f�r CDH-Mitglieder

Im Jahr 2009 hat die CDH-Organisation auf 9 internationalen Messen in 
Deutschland einen Informationsstand bzw. ein Informationsb�ro eingerichtet. 
Dort wurden �ber 900 Besucher gez�hlt. Erstmals wurde dabei das CDH-B�ro 
auf der Frankfurter Messe Tendence durch einen Messestand ersetzt. Die 
Anbahnung von Gesch�ftskontakten zwischen CDH-Mitgliedern sowie in- und 
ausl�ndischen Unternehmen ist der Hauptzweck der Messe-Informations-
st�nde der CDH-Organisation. Weitere Aufgaben bestehen darin, den Wirt-
schaftsbereich Handelsvermittlung zu repr�sentieren und potentielle Mitglieder 
und Existenzgr�nder �ber das Dienstleistungsangebot der CDH-Organisation 
zu informieren, um neue Mitglieder zu werben. �ber 260 in- und ausl�ndische 
Firmenvertreter sowie Angeh�rige ausl�ndischer Botschaften, Konsulate und 
Au�enhandelsorganisationen haben dort Angebote f�r potentielle Vertriebs-
partner hinterlegt. Bereits Wochen und Monate vor dem jeweiligen Messe-
beginn waren von den jeweiligen Ausstellern rund 500 Vertriebsangebote 
eingeholt worden. Diese Vertriebsangebote waren �ber die Internetseiten der 
CDH 4 bis 8 Wochen vor der jeweiligen Messe und bis zu 2 Monate nach 
deren Ende f�r die CDH-Mitglieder zug�nglich. Au�erdem waren alle recht-
zeitig eingegangenen Angebote sp�testens 1 Woche vor Messebeginn bei 
allen CDH-Wirtschaftverb�nden und w�hrend der Messen auf den CDH-
Messe-Informationsst�nden erh�ltlich.

Von den Ausstellern 15 weiterer Messen wurden im vergangenen Jahr von 
der CDH und dem CDH-Wirtschaftsverband Baden-W�rttemberg ca. 500 
weitere Vertriebsangebote eingeholt. Die CDH-Organisation beteiligte sich 
zwar an diesen Messen nicht, aber die Vertriebsangebote der Aussteller 
wurden den CDH-Mitgliedern ebenfalls vor Beginn der jeweiligen Messe �ber 
das Internet und die CDH-Wirtschaftsverb�nde zug�nglich gemacht. Damit 
haben CDH-Mitglieder die M�glichkeit, bereits vor oder w�hrend eines 
Messebesuches Kontakt zu den ausstellenden Firmen aufzunehmen, die 
Vertriebspartner suchen. Dieser Service der CDH und der CDH-Wirt-
schaftsverb�nde wird von Unternehmen, die auf der Suche nach Ver-
triebspartnern sind, ebenso gesch�tzt, wie von den Interessenten. Die mit der 
CDH kooperierenden Messegesellschaften sehen darin ebenfalls eine 
wichtige Dienstleistung der CDH-Organisation f�r Aussteller und Messe-
besucher.

��ÞßMessekontakte

Zu vielen wichtigen Messegesellschaften in Deutschland hat die CDH-Orga-
nisation gute Verbindungen. In den Fachbeir�ten einiger Messen sind Re-
pr�sentanten der CDH-Wirtschaftsverb�nde und der CDH-Fachverb�nde 
vertreten. Au�erdem ist die CDH Mitglied des Ausstellungs- und Messeaus-
schusses der deutschen Wirtschaft (AUMA). 



WEITERBILDUNG / UNTERSTÄTZUNG

37

��àáKooperation mit der Deutsche Messe AG, der K�lnMesse und 
der Messe Frankfurt

Gespr�che der CDH mit der Deutsche Messe AG haben zu einer In-
tensivierung der Zusammenarbeit gef�hrt. So konnten wieder alle CDH-Mit-
glieder �ber die Internetseiten der CDH-Organisation und anschlie�ender 
Registrierung als Fachbesucher, ein kostenloses Tagesticket f�r die CeBIT 
2010 und eine kostenlose Dauerkarte f�r die Hannover Messe 2010 
anfordern. 

Die CDH konnte auch erneut allen CDH-Mitgliedern und 
den Mitgliedern der Einrichtungsbranchen aller anderen in 
der Internationalen Union der Handelsvertreter- und 
Handelsmaklerverb�nde (IUCAB) zusammengeschlossenen 
Verb�nde eine kostenlose Dauerkarte f�r die Internationale 
Einrichtungsmesse imm Cologne 2010 anbieten. Dieses 
Angebot haben viele CDH-Mitgliedsunternehmen genutzt 
und rund 250 Gutscheine angefordert. Allen CDH-Mit-

gliedern wurde dieses Angebot �ber das H&V Journal, auf den CDH-Internet-
seiten und von den CDH-Wirtschaftsverb�nden bekanntgegeben. 

Dabei wurde auch mitgeteilt, dass f�r Handelsvertreter wiederum eine �Agents 
Lounge� zur Verf�gung stand, die als Ruhezone oder f�r Gespr�che bei Ge-
tr�nken und einem Snack gut genutzt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurden 
die CDH-Mitglieder zudem dar�ber informiert, dass vom CDH-Fachverband 
Wohnambiente wieder ein Messe-Informationsstand eingerichtet wurde, auf 
dem Vertretungsgesuche von Handelsvertretern an Messebesucher von Fir-
men und Ausstellerfirmen weitergegeben wurden, die Vertriebspartner such-
ten. CDH-Mitglieder und die Mitglieder der IUCAB-Verb�nde hatten zur imm 
cologne aber bereits vor der Messe die M�glichkeit, ihr Vertriebsgesuch an die 
CDH zu �bermitteln. Diese Vertretungsgesuche von Handelsvertretern wurden 
von �ber 70 Firmen und Ausstellern sowie Botschafts- und Konsulatsange-
h�rigen, die ihrerseits Vertriebsangebote abgaben, auf dem CDH-Stand sehr 
stark nachgefragt. Die hohe Zahl von mehr als 200 Besuchern war ma�geb-
lich auf die hervorragende Platzierung des CDH-Messestandes zur�ckzu-
f�hren.

Erstmals konnten CDH-Mitglieder auch zur K�lner Eisenwarenmesse 2010 
kostenlose Tageskarten beziehen. Dort ist die CDH seit einigen Jahren mit 
einem gro�en Informationsstand pr�sent. 

Ebenfalls zum ersten Mal erm�glichte die CDH ihren Mitgliedern, die Frank-
furter Messe Ambiente 2010 w�hrend der gesamten Messedauer kostenlos zu 
besuchen. Dazu wurden von den CDH-Mitgliedern rund 300 Ticketcodes f�r 
Dauerkarten abgerufen. Auf den zuvor veranstalteten Frankfurter Messen 
Heimtextil 2010 und Christmasworld/Paperworld/Beautyworld 2010 war das 
jeweilige CDH-Informationsb�ro durch einen gut platzierten Messestand er-
setzt worden.
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��âãCDH-Messen

CDH-Mitgliedsunternehmen zahlreicher Konsumg�terbranchen bieten ihren 
vertretenen Unternehmen eine besondere Dienstleistung mit der Pr�-
sentation ihres Sortimentes auf CDH-Messen, vor allem f�r Kunden aus dem 
Einzelhandel. Im vergangenen Jahr wurden von den CDH-Wirtschafts-
verb�nden 61 Musterschauen oder Ordertage organisiert oder in ihrem Auf-
trag durchgef�hrt. Diese CDH-Messen leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Erh�hung der Markttransparenz und zur Erleichterung des Einkaufs f�r den 
mittelst�ndischen Einzelhandel. Sie sind speziell auf die Anforderungen der 
jeweiligen Branchen und M�rkte ausgerichtet und als ausgesprochene 
Orderveranstaltungen f�r Kunden und Lieferanten eine wertvolle Erg�nzung 
zu den gro�en �berregionalen und internationalen Messen. Neben diesem 
vielf�ltigen Angebot an Musterschauen wird in Wallau zweimal j�hrlich auch 
eine internationale Messe, die internationale Natur-Textilien-Messe InNaTex 
durchgef�hrt. 

��äåAmtliche Statistik

Die CDH ist auch in verschiedenen Gremien t�tig, die 
bei der Vorbereitung von Erhebungen f�r amtliche Sta-
tistiken beratend t�tig sind, um die Interessen der CDH-
Mitglieder zu wahren. Dabei handelt es sich um den 
Arbeitskreis Handelsstatistik im Bundesministerium f�r 
Wirtschaft und Technologie sowie die beiden Fachaus-
sch�sse �Handelsstatistik� und �Klassifikationen� beim 
Statistischen Bundesamt. 

Im Fachausschuss Handelsstatistik ging es um Qualit�tsverbesserungen und 
die Verwendung von vorhandenen Verwaltungsdaten f�r die Statistiken des 
Binnenhandels seit 2008, Neuerungen auf europ�ischer und nationaler Ebene 
und die Weiterentwicklung der Statistiken �ber den Binnenhandel. Zu den 
Neuerungen auf nationaler Ebene z�hlen die Ziehung neuer Stichproben und 
geplante Verbesserungen der Ergebnisaufbereitung der Jahresstatistiken. Die 
Weiterentwicklungen beziehen sich auf die Modernisierung der Ergebnis-
aufbereitung unterj�hriger Statistiken und die Ver�ffentlichungen. Daneben 
besch�ftigte sich der Ausschuss auch mit methodisch-technischen Fragen bei 
den Binnenhandelsstatistiken.

Im Fachausschuss Klassifikationen war vor allem die neuerliche Weiter-
entwicklung der Wirtschaftszweig- und G�terklassifikation auf internationaler, 
europ�ischer und nationaler Ebene das Hauptthema. Der Ausschuss befasste 
sich auch mit Abschlussarbeiten der bereits kurz zuvor erfolgten Revision 
dieser Klassifikationen und mit �nderungen in den Au�enhandels-
klassifikationen. Ein weiteres Thema war die �berarbeitung der inter-
nationalen und nationalen Berufsklassifikationen.
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��æçCDH-Rahmenabkommen

CDH-Mitglieder profitieren durch die CDH-Organisation 
auch von wirtschaftlichen Vorteilen in vielf�ltiger Form. 
Mit der Nutzung zahlreicher entsprechender Abkommen 
der CDH und der CDH-Wirtschaftsverb�nde haben CDH-
Mitglieder die M�glichkeit, die Kosten ihres Gesch�ftsbe-
triebes zu senken. Bei aktiver Nutzung dieser Abkommen 
k�nnen die daraus resultierenden Kostenersparnisse den 
CDH-Mitgliedsbeitrag bei weitem �bertreffen.

Die gr��te betrieblich bedingte Investition ist f�r viele CDH-Mitglieder die 
Beschaffung ihrer Gesch�ftsfahrzeuge als ein unverzichtbares Arbeitsmittel. 
Deshalb sieht die CDH seit einigen Jahren die Erzielung m�glichst hoher 
Preisnachl�sse f�r Gesch�ftsfahrzeuge als einen besonders wichtigen Be-
reich zur Realisierung von Kostenersparnissen f�r die Mitglieder an. Die 
Rahmen- und Lieferabkommen der CDH zum verg�nstigten Bezug von Kraft-
fahrzeugen wurden deshalb auch im vergangenen Jahr gegen�ber den Vor-
jahren erneut ausgeweitet und verbessert.

Neu abgeschlossen wurde ein Lieferabkommen mit einem Vertreter der Firma 
SpaceCamper zum verg�nstigten Bezug von Businessmobilen auf Basis des 
VW T5.

Verbessert, zum Teil stark oder mehrfach, wurden die bestehenden CDH-
Rahmenabkommen mit Volvo, Opel, Renault, Citroen, Peugeot, Toyota und 
Hyundai. Attraktive zus�tzliche Aktionsnachl�sse boten im Berichtszeitraum 
au�erdem die CDH-Rahmenvertragspartner Volvo, Opel, Renault, Citroen und 
die Partnerh�ndler der CDH f�r Ford und VW. Auch ein Lieferabkommen mit 
einem Lieferanten von Fahrzeugen der Marken Mercedes-Benz, Alfa Romeo, 
Fiat, Lancia, Mazda, Mini und Skoda konnte im Berichtszeitraum f�r Fahr-
zeuge der genannten Marken verbessert werden. Dieses Lieferabkommen 
besteht mit nahezu unver�nderten Preisnachl�ssen auch f�r Fahrzeuge der 
Marken BMW, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Subaru und Suzuki.

Neu in dieses Lieferabkommen wurden Preisnachl�sse f�r Fahrzeuge der 
Marken Seat und Honda aufgenommen.

Weitere Vertr�ge bestehen auch f�r Lexus und mit Nissan, Kia, Saab sowie 
zwei Vertragsh�ndlern der Marke Audi.

Au�erdem k�nnen CDH-Mitglieder f�r Leasinggesch�fte die Sonder-
konditionen der Rahmenabkommen der CDH-Wirtschaftsverb�nde mit VR-
Leasing nutzen. F�r zahlreiche Automarken ist das auch in Verbindung mit der 
Nutzung des entsprechenden CDH�Rahmenabkommens m�glich, was die 
Leasingkonditionen f�r CDH-Mitglieder zus�tzlich verg�nstigt.
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Auch f�r den Unterhalt ihrer Gesch�ftsfahrzeuge k�nnen CDH-Mitglieder Ver-
g�nstigungen nutzen. F�r eine minimale monatliche Geb�hr von 1 Euro sind 
Shell-Tankkarten erh�ltlich, die an allen Shell-, Dea-, Esso- und Avia-
Tankstellen in Deutschland genutzt werden k�nnen. An deutschen Shell-Tank-
stellen wird f�r Dieselkraftstoff ein Preisnachlass von 1,5 Cent pro Liter und f�r 
hochwertige Schmierstoffe von 20 % gew�hrt. Vor allem profitieren die Nutzer 
aber von einer erheblichen Arbeitsersparnis f�r sich und ihre Mitarbeiter, 
sowie von geringeren Buchhaltungskosten. Die Shell-Tankkarte der CDH wird 
deshalb von vielen CDH-Mitgliedsfirmen genutzt.

Bei der Euromaster GmbH, einem bundesweit vertretenen Reifenhandelsunter-
nehmen mit etwa 330 Filialen k�nnen CDH-Mitglieder auch weiterhin ein CDH-
Rahmenabkommen nutzen und Reifen zu verg�nstigten Preisen beziehen.

F�r CDH-Mitglieder gelten bei der Autovermietung Europcar eigene spezielle 
und sehr g�nstige Tarife f�r alle Anmietungen in Deutschland. Dieses Angebot 
wurde im Krisenjahr 2009 mehr denn je genutzt. Gemessen am Umsatz stieg 
die Inanspruchnahme gegen�ber dem Vorjahr um mehr als 11 %. 

CDH-Mitglieder haben exklusiv die M�glichkeit, sich gegen berufsspezifische 
Risiken zu versichern, f�r die es sonst auf dem Markt keinen Versicherungs-
schutz gibt. Das erm�glichen die Rahmenabkommen der CDH-Wirtschafts-
verb�nde mit HDI-Gerling, �ber die auch f�r zahlreiche andere Versiche-
rungen Sonderkonditionen oder mit Kombipolicen interessante Paketl�sungen 
angeboten werden. Mit der Nutzung eines von der CDH-Organisation mit HDI-
Gerling speziell konzipierten Angebotes k�nnen sich rentenversicherungs-
pflichtige CDH-Mitglieder von der Rentenversicherungspflicht befreien. Im Be-
reich der Altersvorsorge er�ffnen die Rahmenabkommen mit HDI-Gerling 
CDH-Mitgliedsunternehmen M�glichkeiten, die mit denen von Gro�unter-
nehmen vergleichbar sind. Denn damit k�nnen sie ihren Mitarbeitern f�r den 
Aufbau ihrer privaten Altersvorsorge f�r die gesamte Bandbreite der 
Versicherungsl�sungen die gesetzlich vorgesehene M�glichkeit der Gehalts-
umwandlung zur Beitragszahlung anbieten.

Ebenfalls besonders g�nstig ist f�r CDH-Mitglieder die Nutzung des O2-Mobil-
funknetzes. Ein Rahmenvertrag mit einem auf Gesch�ftskunden spezia-
lisierten Anbieter erm�glicht die Nutzung exklusiver Spezialtarife, die es in 
gleicher Form f�r Direktkunden von O2 nicht gibt und die im Berichtszeitraum 
wiederum erheblich verbessert wurden. Nutzer des Rahmenvertrages 
kommen w�hrend der Vertragslaufzeit automatisch in den Genuss von Ver-
besserungen innerhalb des von ihnen gew�hlten Tarifs. Das verbesserte O2-
Mobilfunkangebot der CDH wird deshalb von den CDH-Mitgliedern rege ge-
nutzt. Zus�tzlich ist ein Rahmenvertrag des CDH-Landesverbandes Nieder-
sachsen/Bremen mit T-Mobile f�r alle CDH-Mitglieder nutzbar.
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��èéPresse

Die �ffentlichkeitsarbeit hat auch im Berichtsjahr die Aktivit�ten der CDH-Or-
ganisation begleitet. Pressemeldungen wurden an die Tages-, Wirtschafts-

und Fachpresse versandt. Diese informierten �ber die 
Entwicklung im Wirtschaftsbereich sowie �ber die Position 
der CDH zu aktuellen Fragen. So sprach sich die CDH u.a. 
gegen die zwangsweise Einbeziehung der Selbst�ndigen in 
die Rentenversicherung und gegen die Reduzierung der

Mehrwertsteuer f�r die Hotellerie aus. Auch die Fachpresse als Informations-
quelle f�r die Unternehmer aus Industrie und Handel, d. h. die Partner der 
Handelsvertretungen, wurde regelm��ig mit Meldungen versorgt. Zwei Fach-
zeitschriften � Lederwarenreport und RAS-Zeitschrift f�r die Haustechnik �
haben der CDH in ihren monatlich erscheinenden Publikationen eine eigene 
Seite f�r Meldungen zur Verf�gung gestellt. 

Auf der CDH-Homepage www.cdh.de wurde eine neue Rubrik eingerichtet  
�So sieht�s die CDH�: Dort nimmt die CDH kurzfristig zu aktuellen Themen 
Stellung, die in Wirtschaft und Politik diskutiert werden und die den Wirt-
schaftsbereich betreffen. Ziel ist es, dass die CDH noch intensiver an der 
politischen und wirtschaftlichen Diskussion teilnimmt, um als Verband in der 
�ffentlichkeit und bei der Presse Beachtung und Geh�r zu finden. 

��êëH&V Journal

Das H&V Journal spielt nach wie vor eine zentrale Rolle in der 
Informationspolitik der CDH. Die Zeitschrift richtet sich an die 
Mitglieder, die von kompetenten Autoren �ber alle Fragen, die 
mit der unternehmerischen T�tigkeit und mit der Aus�bung 
des Berufes im Vertriebssektor zusammenh�ngen, informiert 
werden. Das H&V Journal dient aber auch zur Berichter-

stattung der �ffentlichkeit �ber die Aktivit�ten der CDH-Organisation und die 
Position zu aktuellen politischen Fragen. 

Sehr gut angenommen wird das H&V Journal-Archiv, ein Service, mit dem die 
Redaktion die Aufbewahrung einzelner Artikel leichter macht. Interessierte Mit-
glieder k�nnen dort Artikel aus dem aktuellen H&V Journal sowie aus fr�heren 
Ausgaben als PDF-Datei herunterladen oder ausdrucken. Die Artikel sind 
chronologisch in den Bereichen Betriebswirtschaft/Betriebspraxis, Internatio-
nales, Recht, Steuern, Politik und Wirtschaft geordnet. Auch �ber die Stich-
wortsuche sind bestimmte Themen zu finden. 

��ìíCDH im Internet

Der Webauftritt der CDH st��t nach wie vor auf gro�e Resonanz, die Zugriffs-
zahlen sind weiter steigend. Der CDH-Internet-Auftritt wendet sich zum einen 
an die interessierte �ffentlichkeit und informiert �ber die CDH-Organisation 
und den Wirtschaftsbereich. Zum anderen bietet die CDH eine F�lle von Fach-
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informationen, teils im offenen Bereich, teils im gesch�tzten Mitgliederbereich. 

Auch die CDH-Internet-Plattform f�r Handel und Absatz entwickelt sich positiv 
weiter, wie die Zugriffszahlen belegen. In allen wichtigen Suchmaschinen 
steht die www.handelsvertreter.de � ebenso wie die www.cdh.de � national 
und international an Top-Positionen. Im Berichtszeitraum wurde intensiv das 
Ziel verfolgt, die www.handelsvertreter.de zu einer internationalen Plattform 
auszubauen. Dies soll in Zusammenarbeit mit anderen Verb�nden der IUCAB 
geschehen. Die beteiligten Verb�nde werden analog zur www.handelsver-
treter.de eigene Plattformen einrichten, die dann miteinander vernetzt werden. 
Damit wird die weltweit gr��te Handelsvertreterplattform und Vertriebsb�rse 
entstehen.

Auf der Internet-Plattform Xing, einer Plattform f�r die Anbahnung und Pflege 
von (Gesch�fts-)Kontakten, besteht seit etwa zwei Jahren eine eigene CDH-
Gruppe sowie verschiedene Foren, die von CDH-Gesch�ftsf�hrern betreut 
werden. Zahlreiche Handelsvertreter geh�ren dieser Gruppe bereits an.

Im Berichtszeitraum hat sich die CDH auch Twitter angeschlossen, einem 
Online-Social-Media Dienst, der dem weltweiten Austausch von Informationen 
dient. Dort sollen Informationen �ber die CDH und den Wirtschaftsbereich 
Interessierten transparent gemacht werden. 

��îïInformationen

Die Versorgung der Mitglieder mit einer Vielzahl von Informationen, die mit der
Gesch�ftst�tigkeit und den entsprechenden Rahmenbedingungen im Zusammen-
hang stehen, ist eine der zentralen Aufgaben des Verbandes. Immer mehr 
Handelsvermittlungsunternehmen haben mit den Auswirkungen der Wirt-
schaftskrise zu k�mpfen. Daher wollte die CDH mit ihrer Publikation �20 Wege 
aus der Krise�, die auf gro�e Resonanz auch in der �ffentlichkeit stie�, Denk-
anst��e f�r Handelsvermittlungen geben, um die Wirtschaftskrise zu �ber-
winden. Dazu wurden eine Vielzahl von Ma�nahmen zusammengestellt, die 
helfen k�nnen, mit den schwierigeren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
fertig zu werden. Au�erdem wird in der Brosch�re dargestellt, wie sich die 
CDH-Mitglieder bei der Verwirklichung dieser Ma�nahmen von der CDH 
helfen lassen k�nnen.

Im Berichtszeitraum wurde auch eine Vielzahl von Merkbl�ttern neu erstellt 
bzw. aktualisiert. Alle mittlerweile 55 Merkbl�tter k�nnen im Internet im ge-
sch�tzten Mitgliederbereich heruntergeladen werden. 

��ðñMitgliederwerbung

Mitgliederzufriedenheit und damit Mitgliederbindung und die Gewinnung neuer 
Mitglieder haben in der CDH-Organisation eine zentrale Bedeutung, dies gilt 
auch f�r den Berichtszeitraum. Mehr und mehr spielt dabei das Internet in 
diesem Zusammenhang eine gro�e Rolle. Zahlreiche Anfragen �ber die Web-
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seiten der CDH zeigen das Interesse der Nutzer. �berwiegend steht bei den
Anfragen der Wunsch nach Informationen �ber die CDH-Organisation im 
Vordergrund. Ein weiterer Bereich sind konkrete Anfragen beispielsweise zu 
rechtlichen Problemen oder zu Steuerthemen. Durch systematisches Telefon-
marketing werden potentielle Interessenten angesprochen und auf die Vorteile 
einer CDH-Mitgliedschaft hin angesprochen. Jeden Monat k�nnen auf diese 
Weise zahlreiche Handelsvertreter als Mitglied gewonnen werden. 

Im Berichtszeitraum wurde auch das Werbematerial der CDH weiterhin 
aktualisiert, u. a. das �Lobbyblatt�, in dem die Erfolge der CDH im Bereich der 
Interessenvertretung aufgef�hrt sind, und das Sparblatt, das die Vorteile einer 
Mitgliedschaft aufzeigt. 

��òóKontakte

�� Bundespr�sident Horst K�hler widmete seine 2. Berliner Rede der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage und den Gestaltungsaufgaben, vor denen Deutsch-
land und seine Partner in Europa und der Welt stehen. Der Bundespr�sident 
sprach am 24. M�rz 2009 in Berlin; zu der Veranstaltung war auch die CDH 
geladen.

�� Unter dem Motto �Erfolg Made in Germany: Die soziale Marktwirtschaft� fand 
am 2. Juni 2009 in Berlin eine Vortragsveranstaltung der �Initiative Neue 
Soziale Marktwirtschaft� statt, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel und  -
der damalige - Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor Freiherr zu Gutten-
berg sprachen. An dieser Veranstaltung nahm auch die CDH teil.

�� Am 14. Januar 2010 stellten sich in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister 
Rainer Br�derle als Gastgeber, Bundesfinanzminister Wolfgang Sch�uble 
und Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen drei Mitglieder des 
Bundeskabinetts den Anregungen und Fragen der 14 im Gemeinschafts-
ausschuss der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft vereinten Spitzenver-
b�nde, darunter auch die CDH. Diese Zusammenkunft dient dem Ge-
dankenaustausch zur inhaltlichen Vorbereitung des Jahreswirtschaftsbe-
richts.

�� Auch zum BDI�Tag der Deutschen Industrie im Vorfeld der Bundestagswahl 
am 15. Juni 2009 war die CDH geladen. Neben der Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg spra-
chen der SPD Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier und FDP-Chef 
Guido Westerwelle.

��ôõVeranstaltungen

��ö÷CDH-Hauptversammlung

Die �ffentliche Veranstaltung der CDH, im Zusammenhang mit der 
Hauptversammlung 2009 in Hamburg, fand am 11. Mai statt. Sie wurde 
er�ffnet von Ruth Berckholtz, der Vorsitzenden des CDH-Wirtschafts-
verbandes in Hamburg, die die zahlreichen G�ste, darunter namhafte 
Vertreter aus Wirtschaft und Politik begr��te.
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�� Axel Gedaschko, Wirtschaftssenator und Pr�ses der Beh�rde f�r Wirt-
schaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg, zeigte sich beein-
druckt von der wirtschaftlichen Leistung des Wirtschaftsbereiches Handels-
vermittlung und bezeichnete die Handelsvertretungen als die �stillen 
Macher der Wirtschaft, die nur selten in den Schlagzeilen zu finden sind�. 

�� Im Anschluss sprachen CDH-Pr�sident Heinrich Schmidt, der die For-
derungen der CDH an die Politik deutlich machte, und Dr. Hans-Georg 
H�usel, Vorstand der Gruppe Nymphenburg Consult AG, M�nchen, zum 
Thema �Brain Views: Warum Kunden kaufen�.

��øùCDH-Landesverb�nde

Auch die CDH Landesverb�nde haben �ffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 
durchgef�hrt: 

�� Internationaler Handelsvertretertag des Wirtschaftsverbandes f�r Handels-
vermittlung und Vertrieb Westfalen-Mitte (CDH) am 4. Mai 2009 in Dort-
mund,

�� 3. Handelsvertretertag Nordwest des Wirtschaftsverbandes f�r Handels-
vermittlung und Vertrieb Niedersachsen/Bremen (CDH) am 8. Mai 2009 in 
Bremen,

�� Verbandstag des Bayerischen Wirtschaftsverbandes f�r Handelsvermitt-
lung und Vertrieb (CDH) am 8. Mai 2009 in M�nchen,

�� Verbandstag 2009 des Wirtschaftsverbandes f�r Handelsvermittlung und 
Vertrieb Nordost (CDH) am 8. Juni 2009 in Berlin, 

�� 4. K�lner Vertriebstag des Handelsvertreterverbandes K�lnBonnAachen 
am 10. September 2009 in K�ln,

�� 7. Internationaler Handelsvertretertag des CDH-Wirtschaftsverbandes f�r 
Handelsvermittlung und Vertrieb Ostwestfalen�Lippe (CDH) am 9. 
November 2009 in Bielefeld,

�� 3. Internationaler Handelsvertretertag des Wirtschaftsverbandes f�r Han-
delsvermittlung und Vertrieb Rhein-Ruhr (CDH) am 16. November in 
D�sseldorf,

�� Vortragsveranstaltung des Wirtschaftsverbandes der Handelsvertretungen 
Hessen-Th�ringen (CDH) am 16. April 2010 in Frankfurt/ Main.

��úûCDH-Fachverb�nde

CDH-Branchenevent
Unter dem Motto �Die Zukunft r�ckt n�her� fand der 1. 
CDH-Branchenevent mit den sechs CDH-Fachverb�nden 
Bauwesen, Medizinprodukte, Mode�Sport�Accessoires, 
Nahrungsmittel�Weine-Spirituosen, Papier�Verpackung�
B�ro und Wohnambiente statt. Die Veranstaltung war ein 
voller Erfolg. Darin waren sich die fast 80 Teilnehmer aus 
sechs CDH-Fachverb�nden einig, die am 23. und 24. 
Oktober 2009 im Hotel Hafen Hamburg in der Hansestadt Hamburg 
zusammenkamen. Kompetente Referenten, intensive Branchengespr�che und 
ein interessantes Rahmenprogramm wurden ihnen geboten.
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Die CDH sieht es als eine wichtige Aufgabe an, ihren Mitgliedern Impulse und 
Anregungen zu geben. Dies gab auch den Ansto� f�r die Fachverbands-
Veranstaltung unter dem Motto �Die Zukunft r�ckt n�her�. Die Mitglieder 
sollten sich Gedanken machen:

�� Wie muss ich mich unter den gegebenen Umst�nden langfristig 
positionieren, um erfolgreich zu bleiben?

�� Gibt es f�r mich Nischen zu besetzen?
�� Muss ich neue Wege gehen und wenn ja, wohin f�hren sie mich?

Nach den einf�hrenden Worten von CDH-Pr�sident Heinrich Schmidt 
moderierte Dr. Andreas Paffhausen, Hauptgesch�ftsf�hrer der CDH, die Kon-
ferenz.

Dr. Andreas Kaapke, Gesch�ftsf�hrer des Instituts f�r Handelsforschung, 
K�ln, sprach zum Thema  �Mega-Trends im Vertrieb � Auf welche wirtschaft-
lichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen m�ssen wir uns einstellen?�
Kaapke stellte in seinem lebendigen Vortrag 13 Thesen vor, die eine Antwort 
auf diese Entwicklungen geben.

Ein weiterer Referent war Helmut Muthers, Speaker & Business-Motivator aus 
Hennef. �Wir leben heute in einer verr�ckten, unberechenbaren Zeit, in der 
selbst lange bew�hrte Regeln t�glich gebrochen und neue aufgestellt werden, 
die mit hoher Wahrscheinlichkeit morgen schon wieder ihre G�ltigkeit ver-
lieren� - so die These von Muthers. Die Weltwirtschaftskrise habe diese Ent-
wicklung noch versch�rft und f�r zus�tzliche Unsicherheiten gesorgt. Der 
Referent appellierte daran, die scheinbare Instabilit�t und die hohe Ver-
�nderungsgeschwindigkeit als Chance zu nutzen. Dabei sei ein ganz ent-
scheidender Faktor der, die Blickrichtung zu �ndern. Nur immer in der 
gleichen Richtung weiter zu machen und die Anstrengungen immer mehr zu 
erh�hen, um ein Manko auszugleichen, k�nne nicht zu Erfolg f�hren. Was 
gebraucht werde, seien keine Weitermacher sondern Andersmacher. 

Der dritte Referent war Dr. Thomas Piko, Dozent an der Hochschule Harz, 
Halberstadt und Verhandlungsf�hrer eines Landeskriminalamtes. In seinem 
sehr aufschlussreichen Vortrag beleuchtete er Aspekte des Verhandelns in 
schwierigen Situationen. Er sprach zun�chst grunds�tzliche Verhandlungs-
strategien an, die in Konfliktsituationen einsetzbar sind. Je nachdem, welche 
Ziele die Entscheidungstr�ger verfolgten, k�nnen unterschiedliche Strategien 
eingesetzt werden, das reicht von �Ausfahren der Ellbogen� bis hin zum Be-
m�hen um eine �win-win-Strategie�. 

Am folgenden Tag fand die Besichtigung von Airbus in Hamburg-Finkenwerder 
statt. Die hoch interessante F�hrung durch das Werk in kleinen Gruppen 
brachte den CDH-Mitgliedern die Produktion von Flugzeugen n�her. 
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